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Gesetzentwurf
der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen

A. Problem

– Förderung der Ausbildung behinderter, insbesondere schwerbehinderter
Jugendlicher

– Verbesserung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt

– Sicherung der Beschäftigung behinderter Menschen

– Ausbau der Integrationsfachdienste

B. Lösung

– Verbesserung der Möglichkeiten für eine betriebliche Ausbildung

– Verbesserte Beratung, Information und Unterstützung der Arbeitgeber zur
Beseitigung von Einstellungshindernissen und zur Sicherung der Beschäfti-
gung

– Ausbau betrieblicher Prävention im Sinne von „Rehabilitation statt Ent-
lassung“

– Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten der Schwerbehindertenvertretung

– Beibehaltung der auf 5 v. H. abgesenkten Beschäftigungspflichtquote

– Ausbau der Integrationsfachdienste

– Verbesserung der Instrumente zur Förderung des Übergangs schwerbehin-
derter Menschen aus den Werkstätten für behinderte Menschen auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Für den Bund als Arbeitgeber führt die Beibehaltung der Beschäftigungs-
pflichtquote von 5 Prozent nicht zu Entlastungen, da für ihn wie bisher eine
Pflichtquote von 6 Prozent gilt. Entlastungen durch die Beibehaltung der
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Beschäftigungspflichtquote ergeben sich dagegen für die Haushalte derjenigen
Länder und sonstigen öffentlichen Arbeitgeber, bei denen die Beschäftigungs-
quote zwischen 5 und weniger als 6 Prozent liegt und infolgedessen durch die
Beibehaltung der Beschäftigungspflichtquote von 5 Prozent auch künftig keine
Ausgleichsabgabe zu zahlen haben.

Für die Integrationsämter können sich finanzielle Belastungsverschiebungen
im Rahmen des Ausgleichsabgabeaufkommens ergeben. Dies ist nicht mit
finanziellen Mehrbelastungen verbunden. Aufgrund der Beibehaltung des
Pflichtsatzes für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen von 5 Prozent
tritt eine Erhöhung des Ausgleichsabgabeaufkommens nicht ein.

Für die Rehabilitationsträger treten durch die Regelungen in den Vorschriften
zur Teilhabe am Arbeitsleben keine Mehrbelastungen ein, weil es sich hierbei
um Klarstellungen zu dem mit dem SGB IX bereits seit 1. Juli 2001 geltenden
Recht handelt.

Weitere Kosten für Bund, Länder und Kommunen entstehen nicht.

2. Vollzugsaufwand

Für die Bundesanstalt für Arbeit (künftig: Bundesagentur für Arbeit) ergeben
sich Entlastungen durch den Fortfall von Lohnersatzleistungen, wenn aufgrund
der Wirkungen der getroffenen Regelungen arbeitslose schwerbehinderte Men-
schen, die solche Leistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch be-
ziehen, zusätzlich eingestellt und beschäftigt werden. Der tatsächliche Umfang
der Entlastungen ist davon abhängig, in welchem Umfang die Eingliederung
durch Zuschüsse zum Arbeitsentgelt oder zur Ausbildungsvergütung erfolgt.

E. Sonstige Kosten

Durch die Erweiterung der Aufgaben der Integrationsfachdienste und die Wahr-
nehmung der Strukturverantwortung durch die Integrationsämter ab 2005 ent-
stehen keine Mehrkosten. Für die Finanzierung dieser Aufgaben stehen den In-
tegrationsämtern Mittel der Ausgleichsabgabe zur Verfügung.

Durch die Beibehaltung der Beschäftigungspflichtquote von 5 Prozent werden
zusätzliche, mit einer Anhebung der Quote auf 6 Prozent verbundene finan-
zielle Belastungen beschäftigungspflichtiger Arbeitgeber vermieden. Der Um-
fang der sich dadurch ergebenden Entlastung hängt von dem Beschäftigungs-
verhalten der Arbeitgeber ab.

Weitere finanzielle Entlastungen beschäftigungspflichtiger Arbeitgeber treten
ein durch die flankierenden Regelungen zur Verbesserung der Ausbildungs-
situation und beim Urlaubsentgelt im Zusammenhang mit dem Zusatzurlaub.

Das Ausmaß der Entlastungen ist nur schwer abzuschätzen und daher nicht
quantifizierbar.

Als Folge des Gesetzes sind Auswirkungen auf Lohnnebenkosten nicht zu er-
warten, so dass zusätzliche Belastungen für Beitragszahler nicht entstehen.

F. Preiswirkungsklausel

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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G. Gleichstellungspolitische Bedeutung

Der Gesetzentwurf berücksichtigt im Sinne des Gender Mainstreamings die
Unterschiede der Lebenssituation von Frauen und Männern mit Behinderun-
gen. Insbesondere die Förderung der Ausbildung in den Betrieben wird jungen,
behinderten Frauen zu Gute kommen, deren Einstieg in Erwerbstätigkeit künf-
tig verbessert werden kann. Darüber hinaus wird auf der Grundlage der verein-
barten ergänzenden Unterstützung der Umsetzung in gemeinsamer sozialer
Verantwortung eine Annäherung der tatsächlichen Gleichstellung von behin-
derten Frauen bei der Teilhabe am Arbeitsleben erreicht werden können.
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Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
– Rehabilitation und Teilhabe behinderter

Menschen –
(860-9)

Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen – (Artikel 1 des Gesetzes
vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. April 2003 (BGBl. I
S. 462), wird wie folgt geändert:

1. In § 13 Abs. 2 wird in Nummer 9 das Wort „sowie“ durch
ein Komma ersetzt, in Nummer 10 der Punkt durch das
Wort „sowie“ ersetzt und folgende Nummer 11 angefügt:

„11. zur Inanspruchnahme der Integrationsfachdienste
durch die Rehabilitationsträger, zur Zusammen-
arbeit und zur Finanzierung der Kosten, die dem
Integrationsfachdienst bei der Wahrnehmung der
Aufgaben der Rehabilitationsträger entstehen.“

2. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Kann der Rehabilitationsträger, an den der Antrag
weitergeleitet worden ist, für die beantragte Leistung
nicht Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 sein, klärt
er unverzüglich mit dem nach seiner Auffassung zu-
ständigen Rehabilitationsträger und in Abstimmung
mit dem Antragsteller, von wem und in welcher
Weise über den Antrag innerhalb der Fristen nach
den Sätzen 2 und 4 entschieden wird.“

b) In Absatz 4 Satz 3 werden nach dem Wort „anzuwen-
den“ die Wörter „, es sei denn, die Rehabilitations-
träger vereinbaren abweichendes“ eingefügt.

c) In Absatz 5 Satz 5 werden nach dem Wort „Wochen“
die Wörter „nach Auftragserteilung“ angefügt.

3. In § 19 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 35 Satz 2
Nr. 4“ durch die Angabe „§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4“ er-
setzt.

4. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Werden Leistungen zur beruflichen Ausbil-
dung in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation
ausgeführt, sollen die Einrichtungen bei Eignung der
behinderten Menschen darauf hinwirken, dass Teile
dieser Ausbildung auch in Betrieben und Dienststel-
len durchgeführt werden. Die Einrichtungen der be-
ruflichen Rehabilitation unterstützen die Arbeitgeber

bei der betrieblichen Ausbildung und bei der Betreu-
ung der auszubildenden behinderten Jugendlichen.“

5. In § 51 wird nach Absatz 4 folgender Absatz 5 ange-
fügt:

„(5) Ist im unmittelbaren Anschluss an Leistungen
zur medizinischen Rehabilitation eine stufenweise
Wiedereingliederung (§ 28) erforderlich, wird das
Übergangsgeld bis zu deren Ende weitergezahlt.“

6. § 55 Abs. 2 Nr. 5 wird wie folgt gefasst:

„5. Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau, der Aus-
stattung und der Erhaltung einer Wohnung, die den
besonderen Bedürfnissen der behinderten Men-
schen entspricht,“.

7. In § 68 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 4 ange-
fügt:

„(4) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt
sind auch behinderte Jugendliche und junge Erwach-
sene (§ 2 Abs. 1) während der Zeit einer Berufsaus-
bildung in Betrieben und Dienststellen, auch wenn der
Grad der Behinderung weniger als 30 beträgt oder ein
Grad der Behinderung nicht festgestellt ist. Der Nach-
weis wird durch eine Stellungnahme des Arbeitsamtes
erbracht. Die besonderen Regelungen für schwerbe-
hinderte Menschen, mit Ausnahme des § 102 Abs. 3
Nr. 2c, werden nicht angewendet.“

8. In § 69 Abs. 1 Satz 1 wird der Punkt durch ein Semi-
kolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

„die in § 14 Abs. 2 Satz 2 und 4 sowie § 14 Abs. 5
Satz 2 und 5 genannten Fristen sowie § 60 Abs. 1 des
Ersten Buches gelten entsprechend.“

9. § 71 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „bis zu 39“
durch die Angabe „weniger als 40“ und die Angabe
„bis zu 59“ durch die Angabe „weniger als 60“ er-
setzt.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

10. In § 72 Abs. 2 wird nach Satz 1 folgender Satz ange-
fügt:

„Satz 1 gilt für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich
wenigstens 100 Arbeitsplätzen mit der Maßgabe, dass
sie wenigstens fünf Prozent ihrer Stellen zur berufli-
chen Ausbildung mit behinderten und schwerbehinder-
ten Menschen besetzen sollen.“

11. § 73 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nr. 7 werden die Wörter „Urlaub oder“
durch das Wort „Urlaub,“ ersetzt und nach dem
Wort „Zeit“ die Wörter „oder bei Altersteilzeitar-
beit in der Freistellungsphase (Verblockungsmo-
dell)“ eingefügt.
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b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Als Arbeitsplätze gelten auch nicht Stellen
mit besonderen gesetzlichen oder behördlichen An-
forderungen an die gesundheitliche Eignung, die
eine Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
auf diesen Stellen ausschließt. Dies gilt nicht für öf-
fentliche Arbeitgeber nach § 71 Abs. 3.“

12. In § 74 Abs. 2 wird die Angabe „bis zu 59“ durch die
Angabe „weniger als 60“ ersetzt.

13. § 75 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:

„Bei Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit
auf weniger als 18 Stunden infolge von Altersteil-
zeitarbeit gilt Satz 1 entsprechend.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Ein schwerbehinderter Mensch, der einem
Arbeitgeber zur Arbeitsleistung überlassen wird,
wird im Falle der Übernahme in ein Arbeits- oder
Beschäftigungsverhältnis rückwirkend auch für die
Zeit der Überlassung auf die Zahl der Pflichtar-
beitsplätze angerechnet. Die Anrechnung ist be-
schränkt auf das Kalenderjahr der Übernahme. Das
Gleiche gilt bei Übernahme eines im Rahmen einer
Maßnahme zur Förderung des Übergangs aus der
Werkstatt für behinderte Menschen auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt (§ 5 Abs. 4 Satz 1 der Werk-
stättenverordnung) beschäftigten schwerbehinder-
ten Menschen.“

14. § 76 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „für“ die
Wörter „schwerbehinderte Menschen im Anschluss
an eine Beschäftigung in einer Werkstatt für behin-
derte Menschen und für“ eingefügt.

b) In Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 ange-
fügt:

„Bei Übernahme in ein Arbeits- oder Beschäfti-
gungsverhältnis durch den ausbildenden oder einen
anderen Arbeitgeber im Anschluss an eine abge-
schlossene Ausbildung wird der schwerbehinderte
Mensch im ersten Jahr der Beschäftigung auf zwei
Pflichtarbeitsplätze angerechnet; Absatz 1 bleibt
unberührt.“

15. In § 77 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „bis zu 39“
durch die Angabe „weniger als 40“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe „bis zu 59“
durch die Angabe „weniger als 60“ ersetzt.

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 ent-
richten private Arbeitgeber für jeden unbesetzten
Pflichtplatz, der unter entsprechender Anwendung
der Pflichtquote (§ 71 Abs. 1 Satz 1) für Stellen er-
mittelt wird, auf denen wegen gesetzlicher oder be-
hördlicher Anforderungen an die gesundheitliche

Eignung eine Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen ausgeschlossen ist (§ 73 Abs. 4), eine
Ausgleichsabgabe von 105 Euro.“

c) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Integrationsämter leiten den in der Rechtsver-
ordnung nach § 79 bestimmten Prozentsatz des
Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Aus-
gleichsfond (§ 78) weiter.“

16. In § 79 Nr. 3 Buchstabe a wird die Angabe „abwei-
chend von § 77 Abs. 6 Satz 1“ gestrichen.

17. § 80 Abs. 6 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „Arbeitsgemeinschaft,
in der sich die Integrationsämter zusammenge-
schlossen haben“ durch die Wörter „Bundesarbeits-
gemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfür-
sorgestellen“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird das Wort „Arbeitsgemeinschaft“
durch das Wort „Bundesarbeitsgemeinschaft“ er-
setzt.

18. In § 81 Abs. 1 Satz 3 werden die Wörter „vom ihm be-
auftragter“ gestrichen.

19. In § 83 werden nach Absatz 2 folgende Absätze 2a und
2b eingefügt:

„(2a) In der Vereinbarung können insbesondere auch
Regelungen getroffen werden

1. zur angemessenen Berücksichtigung schwerbehin-
derter Menschen bei der Besetzung freier, frei wer-
dender oder neuer Stellen,

2. zu einer anzustrebenden Beschäftigungsquote, ein-
schließlich eines angemessenen Anteils schwer-
behinderter Frauen,

3. zu Teilzeitarbeit,

4. zur Ausbildung behinderter Jugendlicher,

5. zur Durchführung der betrieblichen Prävention
(betriebliches Eingliederungsmanagement) und zur
Gesundheitsförderung,

6. über die Hinzuziehung des Werks- oder Betriebs-
arztes auch für Beratungen über Leistungen zur
Teilhabe sowie über besondere Hilfen im Arbeits-
leben.

(2b) Die Rehabilitationsträger und die Integrations-
ämter können Arbeitgeber, die ein betriebliches Ein-
gliederungsmanagement einführen, durch Prämien för-
dern.“

20. § 84 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger
als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt ar-
beitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen
Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbe-
hinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehin-
dertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der
betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeits-
unfähigkeit möglichst überwunden werden und mit
welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfä-
higkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten wer-
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den kann (betriebliches Eingliederungsmanagement).
Soweit erforderlich wird der Werks- oder Betriebsarzt
hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr gesetz-
licher Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen
Eingliederungsmanagements sowie auf Art und Um-
fang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten
hinzuweisen. Kommen Leistungen zur Teilhabe oder
begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, wer-
den vom Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen Ser-
vicestellen oder bei schwerbehinderten Beschäftigten
das Integrationsamt hinzugezogen. Diese wirken dar-
auf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen
unverzüglich beantragt und innerhalb der Frist des § 14
Abs. 2 Satz 2 erbracht werden. Die zuständige Interes-
senvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbehinder-
ten Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertre-
tung, können die Klärung verlangen.“

21. In § 88 wird nach Absatz 4 folgender Absatz 5 ange-
fügt:

„(5) In den Fällen des § 89 gilt Absatz 1 mit der
Maßgabe, dass die Entscheidung innerhalb eines
Monats vom Tage des Eingangs des Antrages an zu
treffen ist. Wird innerhalb dieser Frist eine Entschei-
dung nicht getroffen, gilt die Zustimmung als erteilt.
Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.“

22. § 95 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 4 werden die Angabe „200“ durch die An-
gabe „100“, der Punkt durch ein Komma ersetzt
und folgender Halbsatz angefügt:

„in Betrieben und Dienststellen mit mehr als 200
schwerbehinderten Menschen, das mit der nächst-
höchsten Stimmzahl gewählte weitere stellvertre-
tende Mitglied.“

b) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt:

„Die Heranziehung zu bestimmten Aufgaben
schließt die Abstimmung untereinander ein.“

23. In § 97 Abs. 6 Satz 1 werden der Punkt durch ein Se-
mikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

„dies umfasst auch Verhandlungen und den Abschluss
entsprechender Integrationsvereinbarungen.“

24. § 102 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach Satz 1 folgende Sätze an-
gefügt:

„Die Integrationsämter werden so ausgestattet, dass
sie ihre Aufgaben umfassend und qualifiziert erfül-
len können. Hierfür wird besonders geschultes Per-
sonal mit Fachkenntnissen des Schwerbehinderten-
rechts eingesetzt.“

b) In Absatz 2 wird nach Satz 6 folgender Satz ange-
fügt:

„Das Integrationsamt benennt in enger Abstim-
mung mit den Beteiligten des örtlichen Arbeits-
marktes Ansprechpartner, die in Handwerks- sowie
in Industrie- und Handelskammern für die Arbeit-
geber zur Verfügung stehen, um sie über Funktion
und Aufgaben der Integrationsfachdienste aufzu-

klären, über Möglichkeiten der begleitenden Hilfe
im Arbeitsleben zu informieren und Kontakt zum
Integrationsfachdienst herzustellen.“

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

„d) zur Beschaffung, zum Umbau, zur Ausstat-
tung und zur Erhaltung einer behinderungs-
gerechten Wohnung,“.

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. an Arbeitgeber

a) zur behinderungsgerechten Einrichtung
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
für schwerbehinderte Menschen,

b) für Zuschüsse zu Gebühren, insbeson-
dere Prüfungsgebühren, bei der Berufs-
ausbildung besonders betroffener
schwerbehinderter Jugendlicher und
junger Erwachsener,

c) für Prämien und Zuschüsse zu den Kos-
ten der Berufsausbildung behinderter
Jugendlicher und junger Erwachsener,
die für die Zeit der Berufsausbildung
schwerbehinderten Menschen nach § 68
Abs. 4 gleichgestellt worden sind und

d) für außergewöhnliche Belastungen, die
mit der Beschäftigung schwerbehinder-
ter Menschen im Sinne des § 72 Abs. 1
Nr. 1 Buchstabe a bis d, von schwerbe-
hinderten Menschen im Anschluss an
eine Beschäftigung in einer anerkannten
Werkstatt für behinderte Menschen oder
im Sinne des § 75 Abs. 2 verbunden
sind, vor allem, wenn ohne diese Leis-
tungen das Beschäftigungsverhältnis
gefährdet würde.“

cc) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. an Träger von Integrationsfachdiensten
einschließlich psychosozialer Dienste
freier gemeinnütziger Einrichtungen und
Organisationen sowie an Träger von Inte-
grationsprojekten.“

d) In Absatz 6 werden nach Satz 2 folgende Sätze an-
gefügt:

„Ist die unverzügliche Erbringung einer Leistung
zur Teilhabe am Arbeitsleben gefährdet, so kann
das Integrationsamt die Leistung vorläufig erbrin-
gen. Hat das Integrationsamt eine Leistung er-
bracht, für die ein anderer Träger zuständig ist, so
erstattet dieser die auf die Leistung entfallenden
Aufwendungen.“

e) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Das Integrationsamt kann seine Leistungen
zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben auch als
persönliches Budget ausführen. § 17 gilt entspre-
chend.“
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25. In § 104 Abs. 1 werden in Nummer 9 am Ende nach
dem Wort „Anerkennung“ das Komma durch einen
Punkt ersetzt und die Nummer 10 gestrichen.

26. § 109 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „im Auftrag der
Bundesanstalt für Arbeit, der Rehabilitationsträger
und der Integrationsämter“ gestrichen.

b) In Absatz 4 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Hierbei wird den besonderen Bedürfnissen see-
lisch behinderter oder von einer seelischen Behin-
derung bedrohter Menschen Rechnung getragen.“

27. § 110 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 1 werden folgende Nummern 1a
und 1b eingefügt:

„1a. die Bundesanstalt für Arbeit auf deren Anfor-
derung bei der Berufsorientierung und Berufs-
beratung in den Schulen einschließlich der auf
jeden einzelnen Jugendlichen bezogenen Do-
kumentation der Ergebnisse zu unterstützen,

1b. die betriebliche Ausbildung schwerbehinderter,
insbesondere seelisch und lernbehinderter Ju-
gendlicher zu begleiten,“.

b) Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

„7. als Ansprechpartner für die Arbeitgeber zur
Verfügung zu stehen, über die Leistungen für
die Arbeitgeber zu informieren und für die Ar-
beitgeber diese Leistungen abzuklären,“.

c) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 ange-
fügt:

„8. in Zusammenarbeit mit den Rehabilitationsträ-
gern und den Integrationsämtern die für den
schwerbehinderten Menschen benötigten Leis-
tungen zu klären und bei der Beantragung zu
unterstützen.“

28. § 111 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „der Bundes-
anstalt für Arbeit,“ gestrichen.

b) In Absatz 3 wird nach Nummer 5 folgende Num-
mer 5a eingefügt:

„5a. den Handwerks-, den Industrie- und Handels-
kammern sowie den berufsständigen Organi-
sationen,“.

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „unter Be-
rücksichtigung der Grundsätze des § 86 des Dritten
Buches auf der Grundlage einer bundesweiten Mus-
tervereinbarung, die die Bundesanstalt für Arbeit
entwickelt und im Rahmen der nach § 101 gebote-
nen Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft,
in der sich die Integrationsämter zusammen-
geschlossen haben, unter Beteiligung der maßgeb-
lichen Verbände, darunter der Bundesarbeitsge-
meinschaft, in der sich die Integrationsfachdienste
zusammengeschlossen haben, abgestimmt hat,“ ge-
strichen.

d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Die Integrationsämter wirken darauf hin,
dass die berufsbegleitenden und psychosozialen

Dienste bei den von ihnen beauftragten Integrati-
onsfachdiensten konzentriert werden.“

29. In § 113 Satz 2 werden die Wörter „die Bundesanstalt
für Arbeit oder“ gestrichen.

30. § 114 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Der Integrationsfachdienst dokumentiert
auch die Ergebnisse seiner Bemühungen zur Unter-
stützung der Bundesanstalt für Arbeit und die
Begleitung der betrieblichen Ausbildung nach
§ 110 Abs. 2 Nr. 1a und 1b unter Einbeziehung ge-
schlechtsdifferenzierter Daten und Besonderheiten
sowie der Art der Behinderung. Er erstellt zum
30. September 2006 eine zusammenfassende Dar-
stellung der Ergebnisse und legt diese dem zu-
ständigen Integrationsamt vor. Die Bundesarbeit-
gemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfür-
sorgestellen bereitet die Ergebnisse auf und stellt
sie dem Bundesministerium für Gesundheit und
Soziale Sicherung zur Vorbereitung des Berichtes
nach § 160 Abs. 2 bis zum 31. Dezember 2006 zur
Verfügung.“

31. § 125 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3
angefügt:

„(2) Besteht die Schwerbehinderteneigenschaft
nicht während des gesamten Kalenderjahres, so hat
der schwerbehinderte Mensch für jeden vollen Mo-
nat der im Beschäftigungsverhältnis vorliegenden
Schwerbehinderteneigenschaft einen Anspruch auf
ein Zwölftel des Zusatzurlaubs nach Absatz 1
Satz 1. Bruchteile von Urlaubstagen, die mindes-
tens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Ur-
laubstage aufzurunden. Der so ermittelte Zusatz-
urlaub ist dem Erholungsurlaub hinzuzurechnen
und kann bei einem nicht im ganzen Kalenderjahr
bestehenden Beschäftigungsverhältnis nicht erneut
gemindert werden.

(3) Wird die Eigenschaft als schwerbehinderter
Mensch nach § 69 Abs. 1 und 2 rückwirkend fest-
gestellt, finden auch für die Übertragbarkeit des
Zusatzurlaubs in das nächste Kalenderjahr die
dem Beschäftigungsverhältnis zugrunde liegenden
urlaubsrechtlichen Regelungen Anwendung.“

32. § 128 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird aufgehoben.

b) In Absatz 3 wird die Angabe „der Absätze 1 und 2“
durch die Angabe „des Absatzes 1“ ersetzt.

33. § 145 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 5 Nr. 2 werden nach dem Wort „die“ die
Wörter „Leistungen nach dem Grundsicherungsge-
setz oder“ eingefügt.

b) In Satz 9 wird die Angabe „§ 51 Abs. 4“ durch die
Angabe „§ 51 Abs. 1 Nr. 7“ ersetzt.
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34. § 156 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. entgegen § 71 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung
mit einer Rechtsverordnung nach § 79 Nr. 1, oder
§ 71 Abs. 1 Satz 3 schwerbehinderte Menschen
nicht beschäftigt,“.

35. § 160 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Bundesregierung berichtet den gesetzge-
benden Körperschaften des Bundes bis zum 30. Juni
2005 über die Situation behinderter und schwerbehin-
derter Frauen und Männer auf dem Ausbildungsstel-
lenmarkt und schlägt die danach zu treffenden Maß-
nahmen vor.

(2) Sie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften
des Bundes bis zum 30. Juni 2007 über die Wirkungen
der Instrumente zur Sicherung von Beschäftigung und
zur betrieblichen Prävention. Dabei wird auch die
Höhe der Beschäftigungspflichtquote überprüft.“

36. In § 13 Abs. 5 Satz 1, § 64 Abs. 2 Satz 2 und § 105
Abs. 4 Satz 3 werden jeweils die Wörter „Arbeitsge-
meinschaft, in der sich die Integrationsämter zusam-
mengeschlossen haben“ durch die Wörter „Bundesar-
beitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfür-
sorgestellen“ ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
– Arbeitsförderung –

(860-3)

In § 270a Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
– Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März
1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch … (BGBl. I
S. … ) geändert wurde, werden nach Satz 1 folgende Sätze
eingefügt:

„Die Leistung wird in Abstimmung mit der Bundesanstalt
für Arbeit durch das Integrationsamt ausgeführt. Die Bun-
desanstalt für Arbeit erstattet dem Integrationsamt seine
Aufwendungen.“

Artikel 3

Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
– Gesetzliche Unfallversicherung –

(860-7)

In § 162 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
– Gesetzliche Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes
vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch …
(BGBl. I S. …) geändert wurde, wird nach Satz 1 folgender
Satz angefügt:

„Dabei sollen sie auch die in Integrationsvereinbarungen
(§ 83 des Neunten Buches) getroffenen Maßnahmen der be-
trieblichen Prävention (§ 84 des Neunten Buches) berück-
sichtigen.“

Artikel 4

Änderung der Werkstättenverordnung
(871-1-7)

Die Werkstättenverordnung vom 13. August 1980
(BGBl. I S. 1365), zuletzt geändert durch … (BGBl. I
S. …), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Der Fachausschuss gibt vor der Aufnahme des
behinderten Menschen in die Werkstatt gegenüber
dem im Falle einer Aufnahme zuständigen Rehabili-
tationsträger eine Stellungnahme ab, ob der behin-
derte Mensch zu seiner Teilhabe am Arbeitsleben und
zu seiner Eingliederung in das Arbeitsleben auf eine
Werkstatt für behinderte Menschen angewiesen ist
oder ob andere Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben in Betracht kommen.“

2. § 3 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Fachausschuss“
die Wörter „, soweit dies nach dem Ergebnis des Ein-
gangsverfahrens von den Beteiligten für erforderlich
gehalten wird,“ eingefügt.

b) Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 5

Änderung der Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabeverordnung

(871-1-14)

Die Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung
vom 28. März 1988 (BGBl. I S. 484), zuletzt geändert durch
… (BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst:

„§ 22 Hilfen zur Beschaffung, zum Umbau, zur
Ausstattung und zur Erhaltung einer behinde-
rungsgerechten Wohnung“.

b) Nach der Angabe zu § 26 werden folgende Angaben
eingefügt:

„§ 26a Zuschüsse zu den Gebühren, insbesondere
Prüfungsgebühren, bei der Berufsausbildung
besonders betroffener schwerbehinderter Ju-
gendlicher und junger Erwachsener

§ 26b Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Be-
rufsausbildung behinderter Jugendlicher und
junger Erwachsener, die für die Zeit der Be-
rufsausbildung schwerbehinderten Menschen
nach § 68 Abs. 4 SGB IX gleichgestellt sind“.

2. § 17 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

„d) zur Beschaffung, zum Umbau, zur Ausstattung
und zur Erhaltung einer behinderungsgerechten
Wohnung (§ 22)“.
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b) Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe a wird nach der Angabe „(§ 26)“
das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.

bb) Nach Buchstabe a werden folgende Buch-
staben b und c eingefügt:

„b) für Zuschüsse zu den Gebühren, insbeson-
dere Prüfungsgebühren bei der Berufsaus-
bildung besonders betroffener schwerbehin-
derter Jugendlicher und junger Erwachsener
(§ 26a),

c) für Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Be-
rufsausbildung behinderter Jugendlicher und junger
Erwachsener, die für die Zeit der Berufsausbildung
schwerbehinderten Menschen nach § 68 Abs. 4 SGB
IX gleichgestellt sind (§ 26b) und“.

cc) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe d.

3. § 18 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Der Nachrang der Träger der Sozialhilfe gemäß § 2 des
Bundessozialhilfegesetzes und das Verbot der Aufsto-
ckung von Leistungen der Rehabilitationsträger durch
Leistungen der Integrationsämter (§ 102 Abs. 5 Satz 2
letzter Halbsatz des Neunten Buches Sozialgesetzbuch)
und die Möglichkeit der Integrationsämter, Leistungen
der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben vorläufig zu er-
bringen (§ 102 Abs. 6 Satz 3 des Neunten Buches Sozi-
algesetzbuch), bleiben unberührt.“

4. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Hilfen zur Beschaffung, zum Umbau, zur Ausstat-
tung und zur Erhaltung einer behinderungsgerechten
Wohnung“.

b) In Absatz 1 Nr. 2 werden nach dem Wort „Anpas-
sung“ die Wörter „und zum Umbau“ eingefügt.

5. Nach § 26 werden folgende §§ 26a und 26b eingefügt:

„§ 26a
Zuschüsse zu den Gebühren, insbesondere Prüfungs-

gebühren bei der Berufsausbildung besonders
betroffener Jugendlicher

Arbeitgeber, die ohne Beschäftigungspflicht (§ 71
Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) besonders
betroffene schwerbehinderte Menschen zur Berufsaus-
bildung einstellen, können Zuschüsse zu den Gebühren,
insbesondere Prüfungsgebühren bei der Berufsausbil-
dung, erhalten.

§ 26b
Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufs-

ausbildung behinderter Jugendlicher und junger
Erwachsener, die für die Zeit der Berufsausbildung

schwerbehinderten Menschen nach § 68 Abs. 4
gleichgestellt sind

Arbeitgeber können Prämien und Zuschüsse zu den
Kosten der Berufsausbildung behinderter Jugendlicher

und junger Erwachsener erhalten, die für die Zeit der Be-
rufsausbildung schwerbehinderten Menschen nach § 68
Abs. 4 gleichgestellt sind.“

6. § 27 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach der Angabe „(§ 72 Abs. 1
Nr. 1 Buchstabe a bis d des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch)“ die Wörter „oder im Anschluss an eine
Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für be-
hinderte Menschen“ eingefügt.

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Leistungen nach Satz 1 können auch in Probebe-
schäftigungen und Praktika erbracht werden, die ein
in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäf-
tigter schwerbehinderter Mensch im Rahmen von
Maßnahmen zur Förderung des Übergangs auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt (§ 5 Abs. 4 der Werkstät-
tenverordnung) absolviert, wenn die dem Arbeitge-
ber entstehenden außergewöhnlichen Belastungen
nicht durch die in dieser Zeit erbrachten Leistungen
der Rehabilitationsträger abgedeckt werden.“

7. In § 29 Abs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort „für“ die
Wörter „die Qualifizierung des nach § 102 Abs. 1 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch einzusetzenden Per-
sonals sowie für“ eingefügt.

Artikel 6

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf Artikel 4 und 5 beruhenden Teile der dort geän-
derten Verordnungen können auf Grund der jeweils einschlä-
gigen Ermächtigungen in Verbindung mit diesem Artikel
durch Rechtsverordnung geändert oder aufgehoben werden.

Artikel 7

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2004 in Kraft, soweit
in den folgenden Absätzen nicht etwas anderes bestimmt ist.

(2) Mit Wirkung vom 1. Juli 2001 treten in Kraft:
Artikel 1 Nr. 6, Nr. 24 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa
sowie Artikel 5 Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 2 Buchstabe a und
Nr. 4.

(3) Mit Wirkung vom 1. Januar 2003 tritt in Kraft: Arti-
kel 1 Nr. 33 Buchstabe a.

(4) Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 treten in Kraft:
Artikel 1 Nr. 1, Nr. 17, Nr. 25, Nr. 26 Buchstabe a, Nr. 28
Buchstabe a, c und d und Nr. 29.

(5) Am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Ka-
lendermonats tritt Artikel 1 Nr. 34 in Kraft.

Berlin, den 21. Oktober 2003

Franz Müntefering und Fraktion
Katrin Göring-Eckardt, Krista Sager und Fraktion
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Notwendigkeit und Ziele des Gesetzes

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die erfolgreiche
Politik zur Sicherung der selbstbestimmten Teilhabe behin-
derter Menschen fortgesetzt. In der vergangenen Legislatur-
periode wurden mit dem „Gesetz zur Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit Schwerbehinderter“, dem „Neunten Buch So-
zialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter
Menschen“ und dem „Gesetz zur Gleichstellung behinderter
Menschen“ wichtige Eckpfeiler gesetzt, um behinderten
und von Behinderung bedrohten Menschen ein selbstbe-
stimmtes Leben in der Gesellschaft mit allen Rechten und
Pflichten zu ermöglichen.

Insbesondere mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit Schwerbehinderter vom 29. September 2000
(BGBl. I S. 1394) sind die spezifischen Instrumente zur
Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben verbessert
und weiterentwickelt worden. Um die Motivation der Ar-
beitgeber bei der Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen zu steigern, wurde die Beschäftigungspflichtquote be-
fristet gesenkt, zunächst bis zum 31. Dezember 2002 von 6
auf 5 Prozent. Eine dauerhafte Senkung war an die Bedin-
gung geknüpft, dass im Rahmen einer gemeinsamen, von al-
len Verantwortlichen getragenen, breit angelegten Beschäf-
tigungsinitiative das Ziel erreicht wurde, die Zahl der ar-
beitslosen schwerbehinderten Menschen bis zum Oktober
2002 gegenüber Oktober 1999 um rund 25 Prozent zu ver-
ringern.

Als großer Erfolg kann gewertet werden, dass dieses Ziel
mit einem Ergebnis von rund 24 Prozent annähernd erreicht
wurde. Damit wurde bestätigt, dass es auch in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten möglich ist, die Beschäftigungssituation
der auf dem Arbeitsmarkt besonders benachteiligten
schwerbehinderten Menschen spürbar zu verbessern.
Gleichwohl wäre die Beschäftigungspflichtquote nach der
im Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbe-
hinderter festgelegten Regelung zum 1. Januar 2003 wieder
auf 6 Prozent angestiegen. Dies erschien jedoch angesichts
des erreichten Erfolgs nicht zielführend. Die Anhebung der
Beschäftigungspflichtquote wurde deshalb mit dem Gesetz
zur Änderung von Fristen und Bezeichnungen im Neunten
Buch Sozialgesetzbuch und zur Änderung anderer Gesetze
vom 3. April 2003 (BGBl. I S. 462) auf den 1. Januar 2004
verschoben.

Neben den Erfahrungen aus der Beschäftigungsinitiative der
vergangenen Jahre hat der Bericht der Bundesregierung
nach § 160 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX)
über die Beschäftigungssituation schwerbehinderter Men-
schen vom 20. Juni 2003 wertvolle Erkenntnisse für den
vorliegenden Gesetzentwurf geliefert. Der Bericht belegt
unter anderem, dass der Erfolg bei der Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit schwerbehinderter Menschen nur deshalb
möglich gewesen ist, weil alle, die für die Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen Verantwortung tragen, das ge-
meinsam entwickelte Konzept auch in gemeinsamer sozia-
ler Verantwortung umgesetzt haben. Sichtbares Zeichen da-

für war die Unterstützung der Umsetzung der gesetzlichen
Regelungen durch eine breite Öffentlichkeitskampagne mit
dem Motto „50 000 Jobs für Schwerbehinderte“. Sie sollte
erreichen, dass Arbeitgeber bei der Suche nach neuen Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen nicht länger die Frage „be-
hindert oder nicht behindert“ stellen, sondern die Frage,
„geeignet oder nicht geeignet“.

Durch diese gemeinsame Kampagne wurde unter Beteili-
gung des Bundesministeriums, das die Aktivitäten koordi-
niert und teilweise organisiert hat, und des Beauftragten der
Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen ein
breites und flächendeckendes Spektrum an verschiedenen
Informationen zusammengestellt und insbesondere die In-
formation und Beratung von Arbeitgebern ermöglicht. Die-
ses hat dazu beigetragen, dass bis Oktober 2002 rund
190 000 schwerbehinderte Menschen in Arbeit vermittelt
worden sind.

Der Bericht stellt dar, dass sich das neu geschaffene gesetz-
liche Instrumentarium zur Verbesserung der Beschäfti-
gungssituation schwerbehinderter Menschen grundsätzlich
bewährt hat. Er zeigt aber auch die Felder auf, in denen zur
Verbesserung der Ausbildung und Beschäftigung schwerbe-
hinderter Menschen Handlungsbedarf besteht. So sollen

– zur Verbesserung der Chancen behinderter und schwer-
behinderter junger Menschen bei der Teilhabe am Ar-
beitsleben die Ausbildungsbereitschaft der Arbeitgeber,
insbesondere in kleinen Betrieben, gestärkt und

– die Vermittlung schwerbehinderter Menschen in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt weiter verbessert werden.

Dazu ist es erforderlich, dass die für die Arbeitgeber mit
dem Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwer-
behinderter verbesserten Rahmenbedingungen nicht wieder
verändert werden. Dazu gehört die Beibehaltung der Be-
schäftigungspflichtquote bei 5 Prozent. Diese wird mit der
Erwartung verbunden, dass die Arbeitgeber die mit dem
Anstieg der Beschäftigungsquote von 3,7 Prozent im Jahre
2000 auf 3,8 Prozent im Jahre 2001 erkennbaren Bemühun-
gen um die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
steigern. Ziel ist es, dass die Beschäftigungspflichtquote
von 5 Prozent auch tatsächlich erreicht und die zusätzliche
Beschäftigung von rund 200 000 schwerbehinderten Men-
schen gesichert wird.

Darüber hinaus müssen nach dem Bericht der Bundesregie-
rung die Bemühungen zur Förderung des Übergangs behin-
derter Menschen aus den Werkstätten für behinderte Men-
schen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt weiter ausgebaut
werden. Die Beschäftigung behinderter und schwerbehin-
derter Menschen sollen durch Ausbau der Prävention und
der Rechte der Schwerbehindertenvertretung gesichert wer-
den.

Die angestrebte Verbesserung der Ausbildungssituation
schwerbehinderter junger Menschen insbesondere beim Zu-
gang zu Ausbildung und Beschäftigung sowie der Siche-
rung bestehender Arbeitsverhältnisse wird durch Änderun-
gen von gesetzlichen Regelungen allein nicht erreicht wer-
den können. Erforderlich ist vielmehr eine Fortführung des
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Zusammenwirkens aller, die Verantwortung für die Teilhabe
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben tragen.

Positive Entscheidungen für Ausbildung und Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen sollen stabilisiert, initiiert und
ausgeweitet werden. Dies kann nur erfolgreich sein bei ver-
stärktem koordinierten Zusammenwirken von Bundesregie-
rung, Ländern, Beauftragten für die Belange behinderter
Menschen, Organisationen der Sozialpartner und der behin-
derten Menschen sowie Behörden auf Bundes- und Landes-
ebene – unterstützt auch durch Verbände von Rehabilitati-
onsträgern, Zusammenschlüssen betrieblicher Interessen-
vertretungen und privaten Initiativen.

Die Bundesregierung strebt an, mit den Beteiligten die Fort-
setzung der bisherigen äußerst erfolgreichen Initiative zur
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf
der Grundlage der weiterentwickelten gesetzlichen Rah-
menbedingungen zu vereinbaren. Damit sollen die Anstren-
gungen aller Beteiligten erneut gebündelt werden und die
Ausbildungs- und Beschäftigungssituation behinderter, ins-
besondere schwerbehinderter Menschen dauerhaft verbes-
sert werden.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die wich-
tigsten Vorschriften des Gesetzentwurfs ergibt sich aus Arti-
kel 74 Abs. 1 Nr. 7 und 12 in Verbindung mit Artikel 72
Abs. 2 Grundgesetz. Danach hat der Bund für die öffent-
liche Fürsorge und das Arbeitsrecht sowie die Sozialver-
sicherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung die
Gesetzgebungszuständigkeit, wenn und soweit die Herstel-
lung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet
oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im
gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Rege-
lung erforderlich macht.

Eine bundesgesetzliche Regelung ist erforderlich. Die vor-
liegenden Änderungen des Rechts der Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen betreffen die Wahrung der
Rechts- und Wirtschaftseinheit. Die Regelungen zu den
Rechten schwerbehinderten Menschen und ihrer Vertretun-
gen im Arbeitsleben, zur Senkung der Beschäftigungs-
pflichtquote sowie zur Beschäftigungspflicht und Aus-
gleichsabgabe sind zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit erforderlich. Ein Tätigwerden der Länder auf
diesem Gebiet würde dazu führen, dass regionale Wettbe-
werbsverzerrungen entstehen und das übergeordnete Ziel,
die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen bundes-
weit zu überwinden, nicht erreicht werden könnten.

II. Inhaltliche Schwerpunkte des Gesetzes

1. Ausbildungsbereitschaft erhöhen

Der Bericht der Bundesregierung über die Beschäftigungs-
situation schwerbehinderter Menschen hat bestätigt, dass es
zur Verbesserung der Teilhabe behinderter, insbesondere
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben wichtig ist,
gut und möglichst betriebsnah auszubilden. Die angestrebte
Verbesserung der Ausbildungssituation schwerbehinderter
junger Menschen besonders beim Zugang zu Ausbildung
und Beschäftigung sowie der Sicherung bestehender Ar-
beitsverhältnisse wird durch Änderungen von gesetzlichen
Regelungen allein nicht erreicht werden können. Erforder-
lich ist vielmehr eine Fortführung des Zusammenwirkens

aller, die Verantwortung für die Teilhabe schwerbehinderter
Menschen am Arbeitsleben tragen. Ziel ist es sicherzustel-
len, dass möglichst alle behinderten oder schwerbehinderten
Jugendlichen einen Ausbildungsplatz erhalten. Die wohn-
ortnahen berufsvorbereitenden Angebote für schwerbehin-
derte, geistig behinderte, lernbehinderte und seelisch behin-
derte Jugendliche sollen ausgebaut werden.

Derzeit bewerben sich etwa 25 000 besonders betroffene Ju-
gendliche um einen Ausbildungsplatz. Die Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Zentral-
verband des Deutschen Handwerks haben gegenüber dem
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung
ihre Bereitschaft betont, sich dafür einzusetzen, dass die Be-
triebe verstärkt in die Ausbildung behinderter Jugendlicher
investieren. Mit einer Reihe von Maßnahmen nimmt dieser
Gesetzentwurf seinerseits Einfluss auf die Ausbildungsbe-
reitschaft der Arbeitgeber:

– Arbeitgeber mit Stellen zur beruflichen Bildung, die
über wenigstens 100 Arbeitsplätze verfügen, sollen we-
nigstens 5 Prozent ihrer Stellen zur beruflichen Ausbil-
dung mit behinderten und schwerbehinderten Menschen
besetzen.

– Um die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe zu stärken
und finanzielle Belastungen zu verringern, können Ar-
beitgeber bei Ausbildung behinderter Jugendlicher Prä-
mien und Zuschüsse zu den Kosten der Ausbildung er-
halten.

– Betriebliche und überbetriebliche Ausbildung sollen
stärker miteinander verzahnt werden, um möglichst viele
behinderte Jugendliche, die sich in einer überbetriebli-
chen Ausbildung befinden, schon für eine bestimmte
Zeit in den Betrieb oder die Dienststelle zu integrieren.

2. Verbesserung der Vermittlung schwerbehinderter
Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt

Die Integrationsämter sollen in enger Kooperation unter Be-
teiligung der Akteure des örtlichen Arbeitsmarktes dafür
sorgen, dass für die Arbeitgeber Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen, um Einstellungshindernisse zu beseitigen.
Hierzu gehört, dass die Integrationsfachdienste die mögli-
chen Förderleistungen aller Leistungsträger für die Arbeit-
geber abklären und unter Beteiligung der gemeinsamen Ser-
vicestelle (unter Einschluss des Integrationsamtes) auch die
für den schwerbehinderten Menschen benötigten Leistun-
gen klären und Hilfestellung bei ihrer Beantragung leisten
können.

3. Sicherung der Beschäftigung durch Ausbau der
Prävention

Mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Schwerbehinderter wurden die Arbeitgeber zum Abschluss
einer Integrationsvereinbarung mit den Schwerbehinderten-
vertretungen sowie den betrieblichen Interessenvertretun-
gen verpflichtet. Die Möglichkeiten, die dieses Instrument
für die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben bie-
tet, werden noch zu wenig genutzt. Ziel muss es sein, das
Instrument Integrationsvereinbarung stärker mit Leben zu
erfüllen. Deshalb sieht der Gesetzentwurf über die bisher
schon bestehenden Inhalte hinaus weitere Regelungsgegen-
stände vor, zu denen Vereinbarungen zwischen den Beteilig-
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ten getroffen werden sollen. Ein wesentlicher Schwerpunkt
dabei soll der Ausbau der betrieblichen Prävention durch
ein betriebliches Eingliederungsmanagement sein.

Außerdem sollen auch Vereinbarungen zur bevorzugten Be-
setzung von Stellen mit schwerbehinderten Menschen, zur
Ausbildung behinderter Jugendlicher und Angaben zur Be-
schäftigung schwerbehinderter Frauen getroffen werden.

Vom Gesetz vorgesehen wird, dass bei gesundheitlichen
Störungen zukünftig mit Zustimmung des betroffenen be-
hinderten Arbeitnehmers eine gemeinsame Klärung mögli-
cher Maßnahmen durch alle Beteiligten (Arbeitgeber, be-
triebliche Interessenvertretung, Schwerbehindertenvertre-
tung, Integrationsamt, gemeinsame Servicestelle sowie
Werks- oder Betriebsarzt) erfolgen soll, um kurzfristig Be-
schäftigungshindernisse überwinden und den Arbeitsplatz
durch Leistungen und Hilfen erhalten zu können.

4. Durchsetzung geltenden Rechts

Um bei der Teilhabe behinderter Menschen Erfolge erzielen
zu können, muss das geltende Recht in der Praxis auch an-
gewandt und umgesetzt werden.

So kommen die Rehabilitationsträger ihrer Verpflichtung,
gemeinsame Empfehlungen zu vereinbaren, bisher nur un-
zureichend nach. Dies gilt auch für eine gemeinsame Emp-
fehlung zur frühzeitigen Erkennung des Rehabilitationsbe-
darfs, in die Fragen zur Einbindung von Haus- und Fachärz-
ten einschließlich der Betriebs- und Werksärzte sowie der
Informationsaustausch mit behinderten Beschäftigten, Ar-
beitgebern und den Interessenvertretungen der Beschäf-
tigten in Betrieben gehören. Die Rehabilitationsträger wur-
den deshalb bereits förmlich aufgefordert, dem Bundesmi-
nisterium für Gesundheit und Soziale Sicherung entspre-
chende Entwürfe bis Ende des Jahres 2003 vorzulegen, um
gegebenenfalls die notwendigen Regelungen in Rechtsver-
ordnungen treffen zu können.

Umsetzungsdefizite gibt es auch bei der Nutzung der Inte-
grationsfachdienste durch die Rehabilitationsträger zur Ein-
gliederung seelisch behinderter Menschen in das Arbeitsle-
ben. Im Hinblick auf die besondere Problemlage dieser
Menschen wird deshalb vorgesehen, dass die Inanspruch-
nahme, die Zusammenarbeit und die Vergütung der Tätig-
keit der Integrationsfachdienste durch die Rehabilitations-
träger in einer gemeinsamen Empfehlung geregelt wird.
Hieran wird die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrati-
onsämter und Hauptfürsorgestellen beteiligt.

5. Ausbau der Integrationsfachdienste

Die besonderen Regelungen für die Beauftragung der Inte-
grationsfachdienste durch die Bundesanstalt für Arbeit
(künftig: Bundesagentur für Arbeit) sind nach erfolgreicher
Schaffung einer bundesweiten Struktur durch die Bundesan-
stalt für Arbeit entbehrlich. Die Strukturverantwortung wird
daher ab dem 1. Januar 2005 auf die Integrationsämter über-
tragen. Bei den Integrationsfachdiensten sollen alle beglei-
tenden Fachdienste, beispielsweise die psychosozialen
Fachdienste, konzentriert werden.

Die Integrationsfachdienste sollen im Auftrag der Integrati-
onsämter noch stärker als bisher als Hauptansprechpartner
für die Betriebe die Funktion der Klärung aller Leistungen
und Unterstützungen übernehmen.

6. Förderung des Übergangs behinderter Menschen aus
den Werkstätten für behinderte Menschen auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt

Einen besonderen Ausgleich für Minderleistung und Be-
treuungsaufwand können Arbeitgeber erhalten, die ehema-
lige Werkstattbeschäftigte einstellen. Zur verstärkten Förde-
rung des Übergangs aus Werkstätten auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt werden ehemalige Werkstattbeschäftigte
grundsätzlich mehrfach auf Pflichtarbeitsplätze angerech-
net. Im Falle einer endgültigen Übernahme werden sie be-
reits rückwirkend auch für die Zeit der Erprobung auf
Pflichtarbeitsplätze des Arbeitgebers angerechnet.

7. Beschäftigungspflichtquote

Die auf 5 Prozent abgesenkte Beschäftigungspflichtquote
wird beibehalten.

III. Überprüfung der Wirkungen

Die Bundesregierung berichtet den gesetzgebenden Körper-
schaften des Bundes zum 30. Juni 2007 über die Ergebnisse
der mit diesem Gesetz getroffenen Regelungen. In dem
Bericht wird die Bundesregierung auch auf die Höhe der
Beschäftigungspflichtquote eingehen. Eine besondere Be-
richtspflicht wird für die Situation auf dem Ausbildungsstel-
lenmarkt für behinderte und schwerbehinderte Jugendliche
festgelegt. Insoweit hat die Bundesregierung den gesetzge-
benden Körperschaften des Bundes bis zum 30. Juni 2005
zu berichten und danach zu treffende Maßnahmen vorzu-
schlagen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1: (Änderung des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch – Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen –)

Zu Nummer 1 (§ 13)

Bereits nach geltendem Recht ist bestimmt, dass die Inan-
spruchnahme der Integrationsfachdienste von dem jeweili-
gen Auftraggeber zu vergüten ist. Diese ergänzende Rege-
lung nimmt darauf Bezug und stellt sicher, dass die Rehabi-
litationsträger die Integrationsfachdienste im Rahmen der
Aufgaben nach § 33 auch tatsächlich in Anspruch nehmen.
Um dies zu gewährleisten, vereinbaren die Rehabilitations-
träger eine gemeinsame Empfehlung zur Inanspruchnahme
der Integrationsfachdienste, zur Zusammenarbeit und zur
Finanzierung der Kosten, die dem Integrationsfachdienst
durch die Inanspruchnahme von Rehabilitanden, die beson-
dere Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigen, entste-
hen. Hierbei geht es in erster Linie um die Beteiligung der
Integrationsfachdienste insbesondere zugunsten seelisch be-
hinderter Menschen, die besonderer Hilfe bedürfen, bei de-
nen aber die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch
nicht feststeht und bei denen die Integrationsfachdienste in-
folgedessen nicht im Auftrag der Integrationsämter tätig
werden können. Bei der Erarbeitung wird die Bundesar-
beitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsor-
gestellen beteiligt.
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Zu Nummer 2 (§ 14)

Zu Buchstabe a

Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass der Rehabilitati-
onsträger, an den der Antrag auf Leistungen zur Teilhabe
weitergeleitet wurde, ihn nicht ein zweites Mal weiterleiten
darf, sondern einen Bescheid erteilen muss. Eine nochma-
lige Weiterleitung soll grundsätzlich auch dann ausge-
schlossen sein, wenn der Träger für die Leistung nicht Re-
habilitationsträger nach § 6 Abs. 1 ist. Um im Sinne der
Leistungsberechtigten gleichwohl zu einer sachgerechten
Leistungsentscheidung zu kommen, soll der Rehabilitati-
onsträger in diesen Fällen das weitere Vorgehen mit dem
voraussichtlich zuständigen Rehabilitationsträger und dem
Antragsteller klären; die Fristen zur Entscheidung über den
Antrag nach den Sätzen 2 und 4 sind auch in diesen Fällen
einzuhalten.

Zu Buchstabe b

§ 14 Abs. 4 enthält als Spezialregelung zu §§ 102 bis 105
SGB X keine Erstattungsregelung für die Fälle, in denen
erstangegangene Rehabilitationsträger trotz fehlender Zu-
ständigkeit eine Leistung erbringen. Zur Abfederung von
Härten, die sich aus dem Erstattungsausschluss ergeben
können, soll die Änderung den Rehabilitationsträgern es er-
möglichen, eine hiervon abweichende Vereinbarung treffen
zu können.

Zu Buchstabe c

Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass die Frist von
zwei Wochen für die Erstellung des Gutachtens durch den
Sachverständigen bereits mit der Auftragserteilung und
nicht erst nach der Begutachtung beginnt.

Zu Nummer 3 (§ 19)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Re-
gelung der Nummer 4.

Zu Nummer 4 (§ 35)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe b.

Zu Buchstabe b

Arbeitgeber, die die beruflichen Fähigkeiten behinderter
und schwerbehinderter Jugendlicher einschätzen können,
vor allem bei einer Ausbildung im eigenen Betrieb, sind
eher bereit, diese Jugendlichen anschließend auch dauerhaft
zu beschäftigen. Deshalb sollen betriebliche und außerbe-
triebliche Ausbildung stärker miteinander verzahnt werden.
Die in Absatz 2 getroffenen Regelungen sollen die Einrich-
tungen der beruflichen Rehabilitation dazu anhalten, dafür
Sorge zu tragen, dass Teile der Berufsausbildung in Betrie-
ben und Dienststellen durchgeführt werden. Die Einrichtun-
gen der beruflichen Rehabilitation unterstützen auch wäh-
rend der Zeit der Berufsausbildung im Betrieb oder in der
Dienststelle die Arbeitgeber bei der Durchführung der Be-
rufsausbildung und bei der Betreuung der Auszubildenden.
Die Durchführung der betrieblichen Ausbildung wird zwi-
schen Arbeitgebern, den Einrichtungen der beruflichen Re-
habilitation und den Jugendlichen vereinbart.

Zu Nummer 5 (§ 51)

Die Ergänzung stellt klar, dass entsprechend den Vorgaben
des § 28 neben den gesetzlichen Krankenkassen alle weite-
ren Träger der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
durch ihre Leistungen die Möglichkeiten der stufenweisen
Wiedereingliederung unterstützen sollen. Hierzu gehören
nach § 28 auch die ergänzenden Leistungen. Die Klarstel-
lung wurde erforderlich, weil in der Umsetzung des § 28 zur
Frage der Übergangsgelderbringung Auslegungsfragen auf-
getreten waren. Entsprechend dem Gebot der vollständigen
und umfassenden Leistungserbringung (§ 4 Abs. 2 Satz 2)
soll der primär zuständige Rehabilitationsträger auch für
eine sich unmittelbar anschließende stufenweise Wiederein-
gliederung verantwortlich sein. Um eine kontinuierliche
Übergangsgeldzahlung sicherzustellen, sind die Feststellun-
gen nach § 28 regelmäßig spätestens bis zum Abschluss der
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation zu treffen,
etwa im Verfahren nach § 11 Abs. 1.

Zu Nummer 6 (§ 55)

Die Ergänzung stellt klar, dass auch die Kosten für bauliche
Änderungen in der Wohnung selbst, z. B. eine behinde-
rungsgerechte Anpassung von Sanitärbereich und Küche, zu
den zu erbringenden Leistungen gehören, da nur durch sol-
che baulichen Änderungen die Wohnung für die behinderten
Menschen geeignet ist und die Leistung ihren Zweck als
Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erfüllen
kann.

Zu Nummer 7 (§ 68)

Die Regelung ermöglicht, dass behinderte Jugendliche und
junge Erwachsene während einer Berufsausbildung im Be-
trieb oder einer Dienststelle schwerbehinderten Menschen
gleichgestellt sind, auch wenn der Grad der Behinderung
unter 30 liegt oder ein Grad der Behinderung nicht festge-
stellt wurde. Dies ist erforderlich, um den Arbeitgebern
auch für diesen Personenkreis Leistungen zu gewähren.

Zu Nummer 8 (§ 69)

Mit dieser Regelung wird das Verfahren bei den Versor-
gungsämtern nach § 69 dahin gehend beschleunigt, dass
über Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigen-
schaft innerhalb der Fristen des § 14 zu entscheiden ist. Das
heißt, dass das Versorgungsamt die Behinderung innerhalb
von drei Wochen festzustellen hat, wenn ein Gutachten für
die Feststellung nicht erforderlich ist. Ist zur Feststellung
der Behinderung ein Gutachten eines Sachverständigen er-
forderlich, so entscheidet das Versorgungsamt innerhalb
von zwei Wochen nach Vorliegen des Gutachtens. Das Ver-
sorgungsamt hat einen geeigneten Sachverständigen unver-
züglich zu beauftragen. Innerhalb von zwei Wochen nach
der Beauftragung durch das Versorgungsamt ist das Gutach-
ten zu erstellen.

Zu Nummer 9 (§ 71)

Zu Buchstabe a

Klarstellung zu der durch das Gesetz zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter vom 29. September
2000 eingeführten „Kleinbetrieberegelung“. Die bisherige
Formulierung konnte so verstanden werden, dass es sich um
Arbeitgeber mit jeweils weniger als 39 oder 59 handeln
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müsste und Arbeitgeber mit 39 oder 59 Arbeitsplätzen da-
mit bereits der jeweils nächsten Gruppe hinzuzurechnen wä-
ren.

Zu Buchstabe b

Die Vorschrift, nach der zum 1. Januar 2004 die Beschäfti-
gungspflichtquote auf 6 Prozent ansteigen sollte, wird auf-
gehoben, so dass es auch über das Jahr 2003 hinaus bei
einer Beschäftigungspflichtquote von 5 Prozent bleibt.
Allerdings wird die Höhe der Beschäftigungspflichtquote
zum 30. Juni 2007 überprüft. Hierauf wird die Bundesregie-
rung in dem zu diesem Termin zu erstattenden Bericht nach
§ 160 (siehe Nummer 35) eingehen.

Zu Nummer 10 (§ 72)

Die betriebliche Ausbildung ist für die Beschäftigungs-
situation junger behinderter und schwerbehinderter Men-
schen von elementarer Bedeutung. Die allgemein gesun-
kene Bereitschaft von Unternehmen, Jugendliche auszubil-
den, geht besonders zu Lasten behinderter Jugendlicher. Die
zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen verpflich-
teten Arbeitgeber verfügten im Jahre 2000 über rund 1,1
Millionen betriebliche Ausbildungsplätze. Sie haben jedoch
nur auf rund 5 300 dieser Ausbildungsplätze schwerbehin-
derte Menschen beruflich ausgebildet.

Die Verbesserung der betrieblichen Ausbildung und die Er-
leichterungen für ausbildungsbereite Arbeitgeber werden,
auch in Verbindung mit der Förderung von neuen Ausbil-
dungsplätzen durch das Programm „Kapital für Arbeit“ und
der befristeten Aussetzung der Ausbildereignungsverord-
nung, flankiert durch die Neuregelung in § 72 Abs. 2 Satz 2
hinsichtlich der Besetzung von Stellen zur beruflichen Bil-
dung mit Auszubildenden im Rahmen der Erfüllung der Be-
schäftigungspflicht. In Ergänzung der bisherigen Regelung,
einen angemessenen Anteil der Stellen nach § 72 Abs. 1 mit
schwerbehinderten Auszubildenden zu besetzen, sollen Ar-
beitgeber generell mehr behinderte Jugendliche ausbilden.

Daher sollen Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich we-
nigstens 100 Arbeitsplätzen mindestens fünf Prozent ihrer
Stellen zur beruflichen Ausbildung mit behinderten und
schwerbehinderten Menschen besetzen. Die Fünfprozent-
quote entspricht in etwa dem Anteil behinderter Jugend-
licher, die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung be-
sondere Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigen,
einschließlich lernbehinderter und schwerbehinderter Ju-
gendlicher an der Gesamtzahl der Berufsausbildungsstellen.
Die Beurteilung, wer behindert oder schwerbehindert ist,
richtet sich nach § 2.

Die Vergabe von Ausbildungsplätzen bei öffentlichen Ar-
beitgebern erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung. Auch bei der Einstellung behinderter und schwer-
behinderter Bewerber ist der Leistungsgrundsatz zu beach-
ten. Von ihnen wird indes nur ein Mindestmaß an körperli-
cher Eignung verlangt.

Ziel ist es, das möglichst alle besonders betroffenen Jugend-
lichen einen Ausbildungsplatz erhalten. Die Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Zentral-
verband des Deutschen Handwerks haben gegenüber dem
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

zugesagt, sich dafür einzusetzen, dass die Betriebe verstärkt
behinderte Jugendliche ausbilden.

Zu Nummer 11 (§ 73)

Zu Buchstabe a

Durch die Ergänzung werden künftig auch die Stellen von
Beschäftigten, die sich in der Freistellungsphase der Alters-
teilzeitarbeit befinden, bei der Berechnung der Zahl der Ar-
beitsplätze und des Umfangs der Beschäftigungspflicht
nicht mehr gezählt, wenn der Arbeitgeber den Arbeitsplatz
aus Anlass des Übergangs des Beschäftigten in die Alters-
teilzeit nach den altersteilzeitrechtlichen Vorschriften wie-
der besetzt hat.

Zu Buchstabe b

Die Vorschrift bestimmt, dass bei privaten Arbeitgebern
Stellen mit besonderen gesetzlichen oder behördlichen An-
forderungen an die gesundheitliche Eignung, die eine Be-
schäftigung schwerbehinderter Menschen ausschließt, bei
der Berechnung der Zahl der Arbeitsplätze und des Um-
fangs der Beschäftigungspflicht nicht mehr gezählt werden.
Die Regelung ist mit der in § 77 Abs. 2a neu getroffenen
Regelung (Nummer 15 Buchstabe b) in Zusammenhang zu
sehen. Ziel dieser Regelungen ist, für die Arbeitgeber zu-
sätzliche Belastungen aus der Staffelung der Ausgleichsab-
gabe im Hinblick auf die beschriebenen Stellen zu vermei-
den.

Unter Anwendung der Pflichtquote sollen diese Stellen
dann entsprechend der Ausgleichsfunktion der Ausgleichs-
abgabe einheitlich mit einem Betrag von 105 Euro belegt
werden. Satz 2 stellt klar, dass diese Regelung nicht für öf-
fentliche Arbeitgeber nach § 71 Abs. 3 gilt.

Zu Nummer 12 (§ 74)

Klarstellung zu der durch das Gesetz zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter vom 29. September
2000 eingeführten „Kleinbetrieberegelung“.

Zu Nummer 13 (§ 75)

Zu Buchstabe a

Die Regelung ermöglicht, dass schwerbehinderte Men-
schen, die in Altersteilzeit mit einer aufgrund des anzuwen-
denden Tarifvertrages auf weniger als 18 Stunden wöchent-
lich herabgesetzten Arbeitszeit beschäftigt sind und deren
Stellen deshalb nach § 73 Abs. 3 nicht mehr als Arbeits-
plätze gelten, dennoch weiterhin auf Pflichtarbeitsplätze des
Arbeitgebers angerechnet werden können.

Zu Buchstabe b

Mit der Einfügung des Absatzes 2a sollen Arbeitgeber un-
terstützt werden, die schwerbehinderte Menschen in ein Ar-
beits- oder Beschäftigungsverhältnis übernehmen, nach-
dem diese Arbeitnehmer dem Betrieb zunächst von einem
Verleiher (z. B. einer Personal-Service-Agentur) zur Ar-
beitsleistung überlassen wurden. Mit dieser zeitlich be-
grenzten Doppelanrechnung wird das Ziel verfolgt, mög-
lichst viele schwerbehinderte Menschen in eine dauerhafte
Beschäftigung zu bringen. Die zeitlich beschränkte rückwir-
kende Anrechnung auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze
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können auch Arbeitgeber in Anspruch nehmen, die schwer-
behinderte Menschen im Rahmen einer Maßnahme zur För-
derung des Übergangs aus der Werkstatt für behinderte
Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein Arbeits-
verhältnis übernommen haben.

Zu Nummer 14 (§ 76)

Zu Buchstabe a

Die Ergänzung benennt die schwerbehinderten Menschen,
die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkann-
ten Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden,
ausdrücklich neben den in § 72 Abs. 1 benannten Personen-
gruppen und den in § 75 Abs. 2 genannten teilzeitbeschäf-
tigten schwerbehinderten Menschen. Bei den zuvor in
Werkstätten beschäftigten schwerbehinderten Menschen
kann davon ausgegangen werden, dass ihre Teilhabe am Ar-
beitsleben auf besondere Schwierigkeiten stößt und eine
Mehrfachanrechnung somit geboten ist.

Zu Buchstabe b

Die Neuregelung in Satz 3 soll die Bereitschaft der Arbeit-
geber zur Übernahme schwerbehinderter Auszubildender in
ein Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnis erhöhen. Daher
wird bei Übernahme eines schwerbehinderten Auszubilden-
den in ein Beschäftigungsverhältnis die Mehrfachanrech-
nung fortgeführt. Im ersten Jahr nach der Übernahme er-
folgt eine Anrechnung auf zwei Pflichtarbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen. Diese Mehrfachanrechnung
erfolgt auch dann, wenn der schwerbehinderte Jugendliche
nach Abschluss seiner Ausbildung von einem anderen Be-
trieb übernommen wird. Die Möglichkeit einer weiterge-
henden Anrechnung nach Absatz 1 bleibt unberührt.

Nur eine anschließende Übernahme eines schwerbehinder-
ten Menschen in ein Beschäftigungsverhältnis führt zu einer
Mehrfachanrechnung. Es muss also ein zeitlicher Zusam-
menhang (Anschluss) zwischen dem Ende der Berufsausbil-
dung und der Beschäftigung bestanden haben. Der zeitliche
Zusammenhang ist gewahrt, wenn die Beschäftigung bis
zum Ablauf des Kalendermonats beginnt, der dem Kalen-
dermonat der Beendigung der Ausbildung folgt.

Zu Nummer 15 (§ 77)

Zu Buchstabe a

Klarstellung, dass die Sonderregelungen zur Ausgleichsab-
gabe nach Absatz 2 Satz 2 für Arbeitgeber mit jahresdurch-
schnittlich weniger als 40 bzw. 60 Arbeitsplätzen gelten.

Zu Buchstabe b

Private Arbeitgeber, die über Arbeitsplätze nach § 73 Abs. 4
(Nr. 11 Buchstabe b) verfügen, auf denen aufgrund rechtli-
cher oder behördlicher Anordnung eine Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen ausgeschlossen ist, zahlen nur
den geringsten Betrag der Ausgleichsabgabe in Höhe von
105 Euro. Bei diesen Betrieben konnten die mit der seit dem
1. Januar 2001 geltenden Staffelung der Ausgleichsabgabe
beabsichtigte Stärkung der Antriebsfunktion umso weniger
wirken, je mehr derartige Arbeitsplätze bei diesem Arbeit-
geber bestehen. Mit der getroffenen Regelung sollen zusätz-
liche Belastungen aus der seit dem 1. Januar 2001 geltenden

Staffelung der Ausgleichsabgabe vermieden werden. Die
Ausgleichsfunktion der Ausgleichsabgabe bleibt gewahrt.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 16
(§ 79).

Zu Nummer 16 (§ 79)

Die Regelung ermöglicht die Festsetzung des an den Aus-
gleichsfonds weiterzuleitenden Anteils an Ausgleichsabga-
beaufkommen durch Rechtsverordnung der Bundesregie-
rung mit Zustimmung des Bundesrates.

Zu Nummer 17 (§ 80)

Redaktionelle Änderung aufgrund des zwischenzeitlich er-
folgten Zusammenschlusses der Intergrationsämter.

Zu Nummer 18 (§ 81)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 29.

Zu Nummer 19 (§ 83)

Zu Absatz 2a

Das Instrument der Integrationsvereinbarung ist hervorra-
gend geeignet, betriebliche Belange im Zusammenhang mit
der Eingliederung behinderter Menschen einvernehmlich zu
regeln, den betrieblichen Erfordernissen Rechnung zu tra-
gen, zum Betriebsfrieden beizutragen und damit störungs-
freie Betriebsabläufe zu ermöglichen. Um dieses Instrument
zu stärken, werden über die obligatorisch zu vereinbarenden
Inhalte hinaus weitere sinnvolle Regelungsgegenstände ge-
nannt, die die Verhandlungen über die Inhalte von Integrati-
onsvereinbarungen erleichtern sollen.

Zu Absatz 2b

Zur Stärkung der Prävention im Betrieb können Arbeitge-
ber, die ein betriebliches Eingliederungsmanagement ein-
führen, durch Prämien gefördert werden.

Zu Nummer 20 (§ 84)

Absatz 2 wird neu gefasst, um ein betriebliches Eingliede-
rungsmanagement bei gesundheitlichen Störungen sicherzu-
stellen. Ist der Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als
sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfä-
hig, klären jetzt der Arbeitgeber, die Interessenvertretung
nach § 93, bei schwerbehinderten Menschen zusammen mit
der Schwerbehindertenvertretung und, soweit erforderlich,
unter Hinzuziehung der Werks- oder Betriebsärzte mit Zu-
stimmung und Beteiligung des Betroffenen, wie die Ar-
beitsunfähigkeit möglichst überwunden werden kann und
welche Leistungen und Hilfen zur Unterstützung des Ar-
beitnehmers erforderlich sind. Gemeinsame Servicestellen
oder Integrationsämter werden hinzugezogen, wenn es um
die Abklärung von Leistungen zur Teilhabe oder beglei-
tende Hilfen im Arbeitsleben geht. Diese Stellen wirken
auch darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder
Hilfen innerhalb der dreiwöchigen Frist nach § 14 Abs. 2
Satz 2 erbracht werden.
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Durch die gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten soll
ein betriebliches Eingliederungsmanagement geschaffen
werden, das durch geeignete Gesundheitsprävention das
Arbeitsverhältnis möglichst dauerhaft sichert. Viele Ab-
gänge in die Arbeitslosigkeit erfolgen immer noch aus
Krankheitsgründen. Auch werden die Integrationsämter vor
Beantragung einer Zustimmung zur Kündigung noch zu
wenig eingeschaltet, damit rechtzeitig präventive Maßnah-
men ergriffen werden können. Die Regelung verschafft der
Gesundheitsprävention am Arbeitsplatz dadurch einen stär-
keren Stellenwert, dass die Akteure unter Mitwirkung des
Betroffenen zur Klärung der zu treffenden Maßnahmen ver-
pflichtet werden. Die Zustimmung und Mitwirkung des Be-
troffenen ist auch erforderlich, wenn die Interessenvertre-
tung nach § 93 oder die Schwerbehindertenvertretung die
Klärung verlangen.

Zu Nummer 21 (§ 88)

Absatz 5 verpflichtet nunmehr die Integrationsämter, die
Entscheidung innerhalb eines Monates zu treffen. Die Rege-
lung führt zu mehr Rechtssicherheit in den Fällen, in denen
das Ermessen der Integrationsämter eingeschränkt ist. Es ist
nun nicht mehr zu prüfen, ob ein Sachverhalt vorliegt, der
ein Abweichen von der regelmäßigen Monatsfrist in beson-
deren Fällen zulässt. Die Regelung führt zu einer Beschleu-
nigung des Verfahrens und trägt dem berechtigten Interesse
des Arbeitgebers an möglichst kurzfristiger Klärung der
Frage Rechnung, ob die öffentlich-rechtlichen Wirksam-
keitsvoraussetzungen für eine Kündigung vorliegen.

Satz 2 enthält wie bereits bei der außerordentlichen Kündi-
gung die Fiktion einer positiven Entscheidung zugunsten
des antragstellenden Arbeitgebers. Das heißt, dass alle Vor-
schriften und Grundsätze anwendbar sind, die maßgebend
wären, wenn das Integrationsamt eine entsprechende Zu-
stimmung ausdrücklich erteilt hätte. Auch die fingierte Zu-
stimmung ist also mit Widerspruch und Anfechtungsklage
angreifbar. Die entsprechende Geltung der Absätze 3 und 4
bedeutet, dass die Kündigung nur innerhalb eines Monats
erklärt werden kann und Widerspruch und Anfechtungs-
klage auch in den Fällen der Zustimmungsfiktion keine auf-
schiebende Wirkung haben.

Zu Nummer 22 (§ 95)

Zu Buchstabe a

Eine Vertrauensperson kann ihre Aufgaben nur dann erfül-
len, wenn ausreichend Zeit besteht, um diese Aufgaben
auch wahrnehmen zu können. Bei größeren Betrieben und
Dienststellen mit einer erheblichen Zahl beschäftigter
schwerbehinderter Menschen ist die Aufgabenbelastung so
umfangreich, dass es angezeigt erscheint, die Einbeziehung
des ersten Stellvertreters bereits in Betrieben und Dienst-
stellen mit mehr als 100 beschäftigten schwerbehinderten
Menschen vorzusehen. In Betrieben und Dienststellen mit
mehr als 200 beschäftigten schwerbehinderten Menschen
soll darüber hinaus die Einbeziehung des mit der nächst-
höchsten Stimmenzahl gewählten weiteren stellvertretenden
Mitglieds möglich sein.

Dies bedeutet, dass bei Arbeitgebern, die ihrer Verpflich-
tung 5 Prozent schwerbehinderte Menschen zu beschäf-
tigen, nachkommen und mindestens 2 000 Arbeitsplätze ha-
ben, künftig die Vertrauensperson das erste stellvertretende

Mitglied bei der Erfüllung ihrer Aufgaben einbeziehen
kann, wenn der Arbeitgeber unterrichtet ist. Bei einem Ar-
beitgeber mit zum Beispiel 5 000 Arbeitsplätzen und einer
Beschäftigungsquote von 4 Prozent kann künftig zusätzlich
auch das zweite stellvertretende Mitglied von der Vertrau-
ensperson nach Unterrichtung des Arbeitgebers einbezogen
werden.

Zu Buchstabe b

Klarstellung, dass die Heranziehung zu bestimmten Aufga-
ben auch die Abstimmung über die Aufgaben innerhalb der
Schwerbehindertenvertretung einschließt.

Zu Nummer 23 (§ 97)

Die Ergänzung verdeutlicht, dass auch Stufenschwerbehin-
dertenvertretungen über Integrationsvereinbarungen ver-
handeln und diese abschließen können, soweit es um die in
dem Satz zuvor beschriebenen Angelegenheiten schwerbe-
hinderter Menschen geht.

Zu Nummer 24 (§ 102)

Zu Buchstabe a

Die Regelung trägt der Verantwortung der Integrationsämter
für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
Rechnung.

Zu Buchstabe b

Mit den im Rahmen dieses Gesetzes getroffenen Regelun-
gen wird die Strukturverantwortung für die Integrations-
fachdienste von der Bundesanstalt für Arbeit auf die Inte-
grationsämter verlagert. Damit wird die Beteiligung der
Integrationsfachdienste im Rahmen der Aufgaben der be-
gleitenden Hilfe im Arbeitsleben, das heißt also auch die
Beratung der Arbeitgeber in den Fragen der Sicherung
von Beschäftigungsverhältnissen, zu einem wesentlichen
Schwerpunkt ihrer Aufgaben. Den Integrationsämtern
kommt deshalb die Aufgabe zu, dafür Sorge zu tragen, dass
die Tätigkeit der Integrationsfachdienste bei den Arbeitge-
bern besser als in der Vergangenheit eingeführt wird. Des-
halb sollen bei den Handwerkskammern und den Industrie-
und Handelskammern Ansprechpartner für die Arbeitgeber
zur Verfügung stehen, die die Arbeitgeber über die Aufga-
ben der Integrationsfachdienste aufklären, über Möglichkei-
ten der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben informieren und
die Kontakte herstellen.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Ergänzung stellt für die Integrationsämter klar, dass im
Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben auch die
Kosten für bauliche Änderungen in der Wohnung selbst,
z. B. eine behinderungsgerechte Anpassung von Sanitär-
bereich und Küche, zu den zu erbringenden Leistungen ge-
hören, da nur durch solche baulichen Änderungen die Woh-
nung für die behinderten Menschen geeignet ist und die
Leistung ihren Zweck als Hilfe zur Erlangung und Erhal-
tung eines Arbeitsplatzes erfüllen kann. Hierdurch werden
Hindernisse für die Aufnahme und Sicherung einer Er-
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werbstätigkeit vor allem für schwerbehinderte Menschen
beseitigt. Auf eine Beurteilung, ob solche baulichen Ände-
rungen zugleich der Befriedigung elementarer Grundbe-
dürfnisse dienen, kommt es nicht an.

Zu Doppelbuchstabe bb

Zu den Leistungen der begleitenden Hilfe aus Mitteln der
Ausgleichsabgabe an Arbeitgeber gehören künftig auch Zu-
schüsse zu den Gebühren, insbesondere Prüfungsgebühren
bei der Berufsausbildung besonders betroffener schwerbe-
hinderter Jugendlicher und junger Erwachsener. Zu den
Leistungen gehören ferner Prämien und Zuschüsse zu den
Kosten der Berufsausbildung behinderter Jugendlicher und
junger Erwachsener, die für die Zeit der Berufsausbildung
schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind (Artikel 1
Nr. 7). Die Einzelheiten werden in der Schwerbehinder-
ten-Ausgleichsabgabeverordnung geregelt (Artikel 5 Nr. 5).

Zu Doppelbuchstabe cc

Die Vorschrift bestimmt, dass die Integrationsämter nun-
mehr für die Förderung von Integrationsprojekten nach dem
Kapitel Elf insgesamt zuständig sind, also auch die Erbrin-
gung von Leistungen an Integrationsbetriebe und -abteilun-
gen, für die bisher der Ausgleichsfonds beim Bundesminis-
terium für Gesundheit und Soziale Sicherung zuständig war.
Die notwendigen Änderungen in der Ausgleichsabgabever-
ordnung werden im Rahmen der Dritten Verordnung zur
Änderung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverord-
nung vorgenommen.

Zu Buchstabe d

Mit der Regelung wird eine Vorleistung durch das Integrati-
onsamt eingeführt, um in den Fällen, in denen eine unver-
zügliche Erbringung der Leistung zur Teilhabe am Arbeits-
leben erforderlich ist, die Leistung ohne Zeitverzögerung
erbringen zu können. Die Vorleistungsmöglichkeit ist auf
diese Fälle beschränkt und erstreckt sich nicht auf die Fälle,
in denen unklar ist, welcher Träger für die Erbringung der
Leistung zuständig ist. Hierfür gilt § 14, das heißt, der Trä-
ger, an den das Integrationsamt den Antrag weiterleitet,
muss die Leistung erbringen, auch wenn er nicht zuständig
ist.

Zu Buchstabe e

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des
§ 17, die durch das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilfe-
rechts in das Sozialgesetzbuch vorgenommen wird.

Zu Nummer 25 (§ 104)

Folge aus der in § 109 getroffenen Regelung, wonach die
Integrationsfachdienste nicht mehr von den Arbeitsämtern
beauftragt werden. Die Arbeitsämter erbringen damit auch
keine Leistungen mehr aus der Ausgleichsabgabe an die In-
tegrationsfachdienste.

Zu Nummer 26 (§ 109)

Zu Buchstabe a

Die Änderung trägt der Neuregelung der Strukturverantwor-
tung in § 113 Rechnung (siehe Nummer 29). Die besonde-

ren Regelungen zur Beauftragung der Integrationsfach-
dienste durch die Bundesanstalt für Arbeit entfallen. Die
Bundesanstalt für Arbeit kann jedoch nach den Vorschriften
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch Dritte (dies können
auch Integrationsfachdienste sein) mit der Arbeitsvermitt-
lung oder mit Teilaufgaben der Arbeitsvermittlung beauftra-
gen. Für diese Vermittlungstätigkeit des Dritten kann ein
Honorar vereinbart werden. Darüber hinaus kann je nach
Einzelfallgestaltung auch der Einsatz des Instrumentes der
Vermittlungsgutscheine sinnvoll sein, soweit der Vermitt-
lungsgutschein auch von den Integrationsfachdiensten ak-
zeptiert wird.

Soweit die Rehabilitationsträger für Rehabilitanden, die zur
Teilhabe am Arbeitsleben besondere Hilfen benötigen, die
Integrationsfachdienste in Anspruch nehmen, erfolgt diese
Inanspruchnahme und die Erbringung von Leistungen auf
der Grundlage der in § 33 getroffenen Regelungen.

Zu Buchstabe b

Zu den Aufgaben der Integrationsfachdienste gehörte es be-
reits bisher, auch für behinderte Menschen tätig zu werden,
die nicht schwerbehindert sind und für die infolgedessen die
Leistungen nach den besonderen Regelungen zur Teilhabe
schwerbehinderter Menschen nicht erbracht werden kön-
nen. Zu der Personengruppe dieser behinderten Menschen
gehören insbesondere die Menschen mit seelischer Behin-
derung, bei denen die Eigenschaft als schwerbehinderte
Menschen oftmals nicht festgestellt oder nicht gegeben ist.
Diese Personengruppe hat in der Regel aber andere Bedürf-
nisse als etwa Menschen mit einer Lernbehinderung. Satz 2
bestimmt deshalb ausdrücklich, dass die Integrationsfach-
dienste bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben den besonde-
ren Bedürfnissen von Menschen mit seelischer Behinderung
Rechnung zu tragen haben.

Zu Nummer 27 (§ 110)

Zu Buchstabe a

Mit der Regelung in Nummer 1a soll die Zusammenarbeit
der Integrationsfachdienste mit den Schulen verbessert wer-
den, um die Chancen schwerbehinderter junger Menschen
zur Teilhabe am Arbeitsleben zu erhöhen. Zukünftig gehört
es zu der Aufgabe des Integrationsfachdienstes, die Bundes-
anstalt für Arbeit bei ihren Maßnahmen zur Berufsorientie-
rung und Berufsberatung in den Schulen zu unterstützen.
Das gilt auch für die Zeiten von Praktika während der schu-
lischen Ausbildung. Mit der Vorschrift soll ein schneller
und nahtloser Übergang schwerbehinderter junger Men-
schen in Ausbildungsverhältnisse ermöglicht werden.

Nummer 1b regelt, dass der Integrationsfachdienst die be-
triebliche Berufsausbildung schwerbehinderter, geistig be-
hinderter, seelischer und lernbehinderter Jugendlicher zu
begleiten hat. Damit wird analog zu der Änderung in § 35
Abs. 2 (Nummer 4) eine Begleitung des Integrationsfach-
dienstes während der betrieblichen Ausbildung sicherge-
stellt. Damit werden bei Problemen während der Ausbil-
dung sowohl Arbeitgeber als auch Auszubildende unter-
stützt und betreut. Ein Schwerpunkt der Aufgaben des Inte-
grationsfachdienstes wird nunmehr die Betreuung der
Jugendlichen beinhalten.
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Zu Buchstabe b

Mit der Neuregelung soll die Einstellung schwerbehinderter
Bewerber und Bewerberinnen verbessert werden. Bisher
wurde die Einstellung häufig dadurch erschwert, dass Ar-
beitgeber über mögliche Förderleistungen unterschiedlicher
Leistungsträger nicht ausreichend informiert waren, An-
träge auf solche Leistungen nicht rechtzeitig bei den richti-
gen Leistungsträgern gestellt wurden und sich Verzögerun-
gen bei der Leistungsbewilligung ergaben. Daher gehört es
nun zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes, als An-
sprechpartner für die Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen,
über die Leistungen für Arbeitgeber zu informieren und
diese Leistungen abzuklären. Arbeitgeber können sich auch,
wie bisher, an das Arbeitsamt, das Integrationsamt oder an
die Rehabilitationsträger wenden. Über die Leistungen für
Arbeitgeber entscheiden die jeweils zuständigen Träger.

Die Regelung beinhaltet keine Ausweitung der Pflichten der
Arbeitgeber.

Zu Buchstabe c

Auch mit dieser neuen Aufgabe des Integrationsfachdiens-
tes sollen Einstellungshindernisse beseitigt werden. Danach
sollen die Integrationsfachdienste für die Arbeitgeber in Zu-
sammenarbeit mit den Rehabilitationsträgern und Integrati-
onsämtern auch die für den schwerbehinderten Menschen
benötigten Leistungen klären und bei der Beantragung die-
ser Leistungen unterstützen. Dazu sollen auch die gemein-
samen Servicestellen beteiligt werden. Die Klärung und Be-
antragung von Leistungen für schwerbehinderte Menschen
setzt die Zustimmung des schwerbehinderten Menschen vo-
raus. Auch hier entscheidet der jeweils zuständige Träger
über die Leistung.

Zu Nummer 28 (§ 111)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 29.

Zu Buchstabe b

Die neue Nummer 5a regelt, dass die Integrationsfach-
dienste, noch stärker als bisher, mit den jeweiligen Kam-
mern und berufsständigen Organisationen eng zusammenar-
beiten. Gerade für kleinere und mittlere Arbeitgeber sind
die Kammern (z. B. Handwerkskammer, Industrie- und
Handelskammer, Rechtsanwaltskammer oder Apotheker-
kammer) wichtige Ansprechpartner. Hier können die Inte-
grationsfachdienste bei entsprechender Zusammenarbeit die
Arbeitgeber beraten und geeignete Arbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeits-
markt erschließen.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 29.

Zu Buchstabe d

Mit der Aufhebung des bisherigen Absatzes 5 wird klarge-
stellt, dass der Aufbau der Integrationsfachdienste durch die
Arbeitsämter erfolgreich abgeschlossen wurde. Inzwischen

sind mehr als 181 Integrationsfachdienste flächendeckend
in allen Arbeitsamtsbezirken eingerichtet.

Mit der Neufassung des Absatzes 5 sollen die Integrations-
ämter darauf hinwirken, dass bei den Integrationsfachdiens-
ten die berufsbegleitenden und psychosozialen Fachdienste
konzentriert werden.

Zu Nummer 29 (§ 113)

Die besonderen Regelungen zur Beauftragung durch die
Bundesanstalt für Arbeit entfallen. Die Bundesanstalt für
Arbeit wird bei Beauftragung der Integrationsfachdienste
mit der Arbeitsvermittlung oder mit Teilaufgaben der Ar-
beitsvermittlung ein Honorar vereinbaren. Darüber hinaus
wird sie, soweit das Instrument des Vermittlungsgutscheines
eingesetzt wurde und der schwerbehinderte Gutscheinbesit-
zer sich zur Vermittlung an den Integrationsfachdienst ge-
wandt hat, den Gutschein im Erfolgsfall auszahlen.

Durch die Dritte Verordnung zur Änderung der Schwerbe-
hinderten – Ausgleichsabgabeverordnung wird geregelt,
dass die bisher aus dem Ausgleichsfonds geleisteten Finanz-
zuweisungen an die Bundesanstalt für Arbeit den Integrati-
onsämtern zufließen und für die Vergütung der Integrations-
fachdienste zur Verfügung stehen.

Zu Nummer 30 (§ 114)

Mit der Dokumentation und zusammenfassenden Darstel-
lung der Ergebnisse über die Zusammenarbeit der Integrati-
onsfachdienste mit den Arbeitsämtern zur Unterstützung bei
der Berufsorientierung und Berufsberatung sowie über die
Begleitung der betrieblichen Ausbildung schwerbehinder-
ter, insbesondere seelisch und lernbehinderter Jugendlicher
soll die Wirksamkeit dieser Zusammenarbeit beobachtet
werden, um ggf. Vorschläge über weiter zu treffende Maß-
nahmen machen zu können. Die Dokumentation und Dar-
stellung berücksichtigen geschlechtsdifferenzierte Daten
und Besonderheiten sowie die Arten der Behinderung.

Zu Nummer 31 (§ 125)

Absatz 2 Satz 1 bestimmt, dass der Anspruch auf Zusatz-
urlaub bei Eintritt oder Wegfall der Schwerbehinderteneigen-
schaft im Verlauf des Urlaubsjahres nicht in vollem Umfang,
sondern nur anteilig bestehen soll, soweit die Schwerbehin-
derteneigenschaft im Beschäftigungsverhältnis vorliegt.
Satz 2 vermeidet, dass Bruchteile von Urlaubstagen zu ge-
währen sind. Satz 3 legt fest, dass der so ermittelte Zusatz-
urlaub dem Erholungsurlaub hinzugerechnet wird und
schließt eine mehrfache Kürzung des Zusatzurlaubs aus.

Durch Absatz 3 wird eine Kumulation von Ansprüchen auf
Zusatzurlaub aus vorangegangenen Urlaubsjahren ausge-
schlossen. Auch wenn die Feststellung der Eigenschaft als
schwerbehinderter Mensch durch das Versorgungsamt de-
klaratorischen und nicht konstitutiven Charakter hat, soll
auch in den Fällen eines länger andauernden Feststellungs-
verfahrens und einer in ein oder unter Umständen auch
mehreren vorangegangenen Urlaubsjahren rückwirkenden
Feststellung der Eigenschaft im laufenden Urlaubsjahr ein
Zusatzurlaub aus den vorangegangenen Jahren nicht bean-
sprucht werden können. Dies wird durch die Anwendung
urlaubsrechtlicher Regelungen gewährleistet.
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Zu Nummer 32 (§ 128)

Zu Buchstabe a

Durch die Aufhebung des Absatzes 2 entfällt die Beteili-
gung des Integrationsamtes in den Fällen, in denen schwer-
behinderte Beamtinnen und Beamte vorzeitig in den Ruhe-
stand versetzt oder entlassen werden sollen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des
Absatzes 2.

Zu Nummer 33 (§ 145)

Zu Buchstabe a

Die Regelung stellt schwerbehinderte Bezieher und Bezie-
herinnen von Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz
mit den schwerbehinderten Menschen gleich, die vergleich-
bare lebensunterhaltssichernde Leistungen beziehen.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Anpassung aufgrund der Änderung des Sozi-
algerichtsgesetzes durch das Sechste Gesetz zur Änderung
des Sozialgerichtsgesetzes vom 17. August 2001 (BGBl. I
S. 2144).

Zu Nummer 34 (§ 156)

Richtigstellung einer durch das Gesetz zur Änderung von
Fristen und Bezeichnungen im Neunten Buch Sozialgesetz-
buch und zur Änderung anderer Gesetze vom 3. April 2003
(BGBl. I S. 462) eingefügten Verweisung.

Zu Nummer 35 (§ 160)

Wie bereits nach der bisherigen Vorschrift berichtet die
Bundesregierung den gesetzgebenden Körperschaften des
Bundes über die Ergebnisse der mit diesem Gesetz getroffe-
nen Regelungen. Über die Situation behinderter und
schwerbehinderter Auszubildender berichtet die Bundesre-
gierung bis zum 30. Juni 2005. Sie schlägt die danach zu
treffenden Maßnahmen vor. Ein weiterer Bericht ist zum
30. Juni 2007 zu erstatten, in diesem wird die Bundesregie-
rung ausdrücklich auch auf die Höhe der Beschäf-
tigungspflichtquote eingehen. Ferner wird der Bericht auch
auf die Ergebnisse der Bemühungen der Integrationsfach-
dienste um die Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben ein-
gehen und die Bemühungen bewerten.

Die Ergebnisse werden geschlechtsspezifisch und nach Art
der Behinderung ausgewiesen.

Zu Nummer 36

Redaktionelle Änderung aufgrund des zwischenzeitlich er-
folgten Zusammenschlusses der Intergrationsämter.

Zu Artikel 2 (Änderung des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch – Arbeitsförderung –)

Bei notwendiger Finanzierung der Arbeitsassistenz für
schwerbehinderte Menschen in Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen werden die Integrationsämter für die Aufgabe der
Stellung einer Arbeitsassistenz zuständig. Die Arbeitsämter

ersetzen ihnen die Aufwendungen. Die Regelung entspricht
§ 33 Abs. 8 des Neunten Buches. Es wird eine einheitliche
Rechtsanwendung durch die alleinige Zuständigkeit der In-
tegrationsämter erreicht, die Bundesanstalt für Arbeit wird
von einer Aufgabe entlastet, die nicht zu ihrem Kernbereich
gehört.

Zu Artikel 3 (Änderung des Siebten Buches Sozial-
gesetzbuch – Gesetzliche Unfallver-
sicherung –)

Um die Bereitschaft der Arbeitgeber zu fördern, zur arbeits-
bedingten Gesundheitsprävention in Integrationsvereinba-
rungen Regelungen zum betrieblichen Teilhabemanagement
zu treffen, sollen die Unfallversicherungsträger bei einer
Prämiengewährung nach § 162 Abs. 2 auch den Abschluss
von Integrationsvereinbarungen mit Bestimmungen zur be-
trieblichen Prävention berücksichtigen.

Zu Artikel 4 (Änderung der Werkstättenverordnung)

Zu Nummer 1 (§ 2)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe b.

Zu Buchstabe b

Im geltenden Recht geregelt ist bislang die Beteiligung des
Fachausschusses erstmals zum Ende der Maßnahmen im
Eingangsverfahren. Eine Beteiligung des Fachausschusses,
wenn es um die Frage geht, ob ein behinderter Mensch zu
seiner Teilhabe am Arbeitsleben auf eine Werkstatt für be-
hinderte Menschen angewiesen ist oder ob andere Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben – auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt – in Betracht kommen, ist bislang nicht ver-
bindlich vorgeschrieben. Mit der Regelung wird der Bedeu-
tung der Beteiligung der Fachausschüsse Rechnung getra-
gen und einem Bedürfnis der Praxis gefolgt. Um diese Be-
urteilung auch abgeben zu können, muss der Fachausschuss
prüfen, ob mit Hilfe einer Eingliederung auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt möglich ist. Dabei bietet sich an, den
Sachverstand des Integrationsfachdienstes zu nutzen.

Zu Nummer 2 (§ 3)

Zu Buchstabe a

Da in § 2 nunmehr die Beteiligung des Fachausschusses bei
der Frage der Aufnahme in eine Werkstatt für behinderte
Menschen rechtlich geregelt ist (Nummer 1 Buchstabe b),
wird eine erneute Beteiligung des Fachausschusses zum Ab-
schluss des Eingangsverfahrens nur dann erforderlich sein,
wenn nach dem Ergebnis des Eingangsverfahrens weitere
Leistungen zweifelhaft sind.

Zu Buchstabe b

Durch die Streichung des Satzes 2 wird die an die Werkstatt
gerichtete fachliche Anforderung, ein Eingangsverfahren
durchzuführen, an die Rechtsänderungen im Leistungsrecht
der Rehabilitationsträger angepasst. Von der Werkstatt kann
nicht verlangt werden, das Eingangsverfahren gegebenen-
falls über die vom Rehabilitationsträger nach dem Leis-
tungsrecht förderbare Dauer hinaus fortführen zu müssen.
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Die Rehabilitationsträger sind gehalten, ihre Entscheidun-
gen rechtzeitig vor Ablauf des Förderzeitraumes zu treffen
und bekannt zu geben.

Zu Artikel 5 (Änderung der Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabeverordnung)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 § 102
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe d.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus Artikel 1 § 102
Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b und c.

Zu Nummer 2 (§ 17)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 § 102
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe d.

Zu Buchstabe b

Es handelt es sich um eine Folgeänderung aus Artikel 1
§ 102 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b und c.

Zu Nummer 3 (§ 18)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 § 102
Abs. 6 Satz 3.

Zu Nummer 4 (§ 22)

Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung zu
Artikel 1 § 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe d.

Zu Nummer 5 (§§ 26a, 26b)

Zu § 26a

Die Vorschrift regelt die Einzelheiten zu Artikel 1 § 102
Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b und c. Die in Betracht kommen-
den Leistungen sind Aufwendungen des Ausbildungsbetrie-
bes, etwa Prüfungs- oder andere Gebühren. Hierunter fallen
nicht die Kosten der Ausbildungsvergütung einschließlich
der Sozialversicherungsbeiträge. Hierfür können die Aus-
bildungsbetriebe auch künftig Zuschüsse durch die Bundes-
anstalt für Arbeit oder die Rehabilitationsträger erhalten.

Zu § 26b

Die Vorschrift regelt die Einzelheiten zu Artikel 1 § 102
Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c. Arbeitgeber sollen motiviert wer-
den, behinderte Jugendliche und junge Erwachsene, die für
die Zeit der Berufsausbildung nach § 68 Abs. 4 gleichge-
stellt sind, im Betrieb auszubilden. Hierzu können Prämien
und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung gewährt
werden.

Zu Nummer 6 (§ 27)

Zu Buchstabe a

Die Ergänzung stellt klar, dass über die in § 72 Abs. 1 Nr. 1
Buchstabe a bis d hinaus auch die Beschäftigten aus Werk-

stätten für behinderte Menschen zu den schwerbehinderten
Menschen gehören, die nach Art oder Schwere ihrer Behin-
derung besonders betroffen sind und deren Beschäftigung
für den Arbeitgeber mit besonderen Belastungen verbunden
ist.

Zu Buchstabe b

Mit dieser Regelung werden die Leistungsmöglichkeiten
der Integrationsämter auf die Förderung von Probebeschäf-
tigungen und Praktika im Vorfeld der Übernahme eines in
einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigten
schwerbehinderten Menschen ausgeweitet.

Zu Nummer 7 (§ 29)

Die Ergänzung stellt klar, dass auch Qualifizierungsmaß-
nahmen für Beschäftigte der Integrationsämter als sonstige
Leistungen von den Integrationsämtern mit Mitteln der Aus-
gleichsabgabe gefördert werden können.

Zu Artikel 6 (Rückkehr zum einheitlichen
Verordnungsrang)

Durch die übliche Formel wird bewirkt, dass künftige Ver-
änderungen an den Teilen der genannten Verordnungen, die
durch dieses Gesetz geändert wurden, wieder durch den je-
weils zuständigen Verordnungsgeber erfolgen können.

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt in Absatz 1 das allgemeine Inkrafttre-
ten zum 1. Januar 2004.

Zu Absatz 2

Absatz 2 stellt sicher, dass die Klarstellung zur Wohnungs-
hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach § 55
Abs. 2 Nr. 5 bzw. als begleitende Hilfe im Arbeitsleben
nach § 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe d ohne zeitliche
Unterbrechung zum allgemeinen Inkrafttreten des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch zum 1. Juli 2001 in Kraft tritt.

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt sicher, dass § 145 Abs. 1 Nr. 2 ohne zeitliche
Unterbrechung zum Inkrafttreten des Grundsicherungsge-
setzes zum 1. Januar 2003 in Kraft tritt.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt, dass die Strukturverantwortung für die Inte-
grationsfachdienste auf die Integrationsämter am 1. Januar
2005 übergeht.

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt die Richtigstellung einer durch das Gesetz
zur Änderung von Fristen und Bezeichnungen im Neunten
Buch Sozialgesetzbuch und Änderung anderer Gesetze vom
3. April 2003 eingefügten Verweisung.
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C. Finanzieller Teil

I. Finanzielle Auswirkungen für die Arbeitgeber

Durch die Beibehaltung der Beschäftigungspflichtquote bei
5 Prozent werden zusätzliche, mit einer Anhebung der
Quote auf 6 Prozent verbundene finanzielle Belastungen be-
schäftigungspflichtiger Arbeitgeber vermieden. Der Um-
fang der sich dadurch ergebenden Entlastung hängt von dem
Beschäftigungsverhalten der Arbeitgeber ab.

Finanzielle Entlastungen beschäftigungspflichtiger Arbeit-
geber treten insbesondere durch die zeitlich beschränkte
Fortführung der Mehranrechnung bei Übernahme in ein Be-
schäftigungsverhältnis im Anschluss an ein betriebliches
Ausbildungsverhältnis sowie die zur Altersteilzeit getroffe-
nen Regelungen ein. Außerdem werden die Arbeitgeber
durch die Regelungen im Zusammenhang mit dem Zusatz-
urlaub bei der Zahlung von Urlaubsentgelt entlastet. Durch
die Möglichkeit des Integrationsamtes Zuschüsse zu den
Gebühren sowie Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der
Berufsausbildung behinderter Jugendlicher und junger Er-
wachsener zu gewähren, werden ausbildungswillige Arbeit-
geber entlastet und Kosten durch Arbeitslosigkeit vermie-
den.

Das Ausmaß der Entlastungen ist nur schwer abzuschätzen
und daher nicht quantifizierbar.

Die Regelungen des § 83 sind nicht verpflichtend. Arbeitge-
ber können in der Integrationsvereinbarung über die obliga-
torisch zu vereinbarenden Inhalte hinaus weitere Inhalte re-
geln. Ob hierdurch Kosten entstehen, hängt davon ab, wel-
che Regelungen getroffen werden. Kurzfristig entstehenden
Kosten, insbesondere bei betrieblicher Prävention, stehen
mittel- und langfristig erhebliche Einsparungen gegenüber.
Dies gilt entsprechend beim Zusammenspiel mit anderen zu
treffenden Regelungen. Insofern wird davon ausgegangen,
dass Arbeitgeber in den Integrationsvereinbarungen nur
Regelungen treffen, die ihnen und ihren Beschäftigten im
Ergebnis Nutzen bringen und damit in jedem Fall Kosten-
neutralität gewährleistet ist.

Die bisher für die Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung bestehende Möglichkeit, Arbeitgeber mit Prämien zu
fördern, wird auf die Aktivitäten des betrieblichen Einglie-
derungsmanagements erweitert. Ob die Rehabilitations-
träger hiervon Gebrauch machen, liegt in ihrem Ermessen
und ist nur im Rahmen der in ihren Haushalten zur Verfü-
gung stehenden Mittel möglich.

Entlastungen für die Arbeitgeber entstehen durch den Ab-
bau von bürokratischen Verfahren, wozu Straffungen im
Verwaltungsverfahren, etwa im Antragsverfahren zur Zu-
stimmung zur ordentlichen Kündigung, und die Verkürzung
der Verfahrensdauer (§§ 87, 88) gehören. Der Umfang der
Entlastungen ist nicht quantifizierbar.

Belastungen aus der Regelung zur besseren Wahrnehmung
der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretungen (§ 95)
dürften im Ergebnis nicht zu erwarten sein, da diese Rege-
lung nur für große Betriebe mit wenigstens 100 be-
schäftigten schwerbehinderten Menschen gilt und gleich-
zeitig aus der besseren Aufgabenwahrnehmung positive
Effekte für die Betriebsabläufe in den Unternehmen zu er-
warten sind.

II. Kosten für die öffentlichen Haushalte

Für den Bund als Arbeitgeber bleibt es bei einer Be-
schäftigungspflichtquote von 6 Prozent. Der Bund wird
durch die Beibehaltung der Pflichtquote von 5 Prozent für
die übrigen öffentlichen und privaten Arbeitgeber nicht ent-
lastet.

Entlastungen durch die Beibehaltung der Pflichtquote von 5
Prozent entstehen in den öffentlichen Haushalten der Län-
der und sonstigen öffentlichen Arbeitgeber mit einer Be-
schäftigungsquote zwischen 5 und weniger als 6 Prozent.

Für die Integrationsämter können sich finanzielle Belas-
tungsverschiebungen im Rahmen des Ausgleichsabgabeauf-
kommens ergeben.

Aus den für die Integrationsämter geschaffenen neuen Mög-
lichkeiten, Zuschüsse zu Gebühren sowie Prämien und Zu-
schüsse zu den Kosten der Berufsausbildung zu zahlen, er-
geben sich keine Mehrbelastungen, sondern lediglich Ver-
schiebungen im Leistungsgefüge, da diese Zahlungen nur
im Rahmen des zur Verfügung stehenden Aufkommens an
Ausgleichsabgabe erfolgen. Dieses verändert sich mit Blick
auf die beizubehaltende Pflichtquote nicht.

Bei der nach § 13 Abs. 2 Nr. 11 abzuschließenden gemein-
samen Empfehlung wird davon ausgegangen, dass keine
Mehrkosten entstehen, da die Rehabilitationsträger bereits
nach geltendem Recht die Integrationsfachdienste insbeson-
dere mit der Eingliederung psychisch behinderter Menschen
in das Arbeitsleben beauftragen sollen.

Bei der Regelung zum Übergangsgeld zur stufenweisen
Wiedereingliederung (§ 51) handelt es sich um eine Klar-
stellung zum geltenden Recht. Mehrkosten werden nicht er-
wartet. Sollte es dennoch zu Mehrkosten kommen, sind
diese innerhalb der Haushalte der Rehabilitationsträger ge-
genzufinanzieren.

Hinsichtlich der Kosten für bauliche Veränderungen in der
Wohnung nach §§ 55 und 102 wird klargestellt, dass es sich
hier auch schon um bisher zu erbringende Leistungen han-
delt. Es werden nur geringe Mehrkosten für die Integrati-
onsämter und die Träger der Sozialhilfe erwartet, die nicht
beziffert werden können. Der Bund und die Bundesanstalt
für Arbeit werden durch diese Regelung nicht belastet.

Aus der Regelung des § 102 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c erge-
ben sich keine Belastungen für Bund und Bundesanstalt für
Arbeit, da diese Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsgabe
durch die Integrationsämter erbracht werden. § 68 Abs. 4
Satz 3 schließt aus, dass über den § 102 Abs. 3 Nr. 2 Buch-
stabe c hinaus weitergehende Leistungsansprüche begründet
werden können.

Aus § 109 Abs. 4 Satz 2 ergibt sich keine Ausweitung des
Personenkreises. Mehrkosten werden nicht erwartet. Bund
und Bundesanstalt für Arbeit werden durch diese Regelung
nicht belastet.

Aus der Aufnahme der Leistungen nach dem Grundsiche-
rungsgesetz in § 145 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 ergibt sich keine
Erweiterung des berechtigten Personenkreises. Die Rege-
lung ist daher kostenneutral. Sollten wider Erwarten Mehr-
kosten entstehen, werden diese durch den Haushalt des
Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung
im Rahmen der verfügbaren Mittel aufgefangen.
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Für die Bundesanstalt für Arbeit ergeben sich Entlastungen
durch den Fortfall von Lohnersatzleistungen, wenn auf-
grund der Wirkungen der getroffenen Regelungen arbeits-
lose schwerbehinderte Menschen, die solche Leistungen
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch beziehen, zusätz-
lich eingestellt und beschäftigt werden. Der tatsächliche
Umfang der Entlastungen ist davon abhängig, in welchem
Umfang die Eingliederung durch Zuschüsse zum Arbeits-
entgelt oder zur Ausbildungsvergütung erfolgt.

Aus der verstärkten Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen ergeben sich positive volkswirtschaftliche Auswir-
kungen aus vermehrter Zahlung von Steuern und Sozialver-
sicherungsbeiträgen.

D. Preiswirkungsklausel

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbe-
sondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu er-
warten.

E. Sonstige Kosten

Keine

F. Gleichstellungspolitische Bedeutung

Der Gesetzentwurf berücksichtigt im Sinne des Gender
Mainstreamings die Unterschiede der Lebenssituation von
Frauen und Männern mit Behinderungen. Insbesondere die
Förderung der Ausbildung in den Betrieben wird jungen,
behinderten Frauen zu Gute kommen, deren Einstieg in Er-
werbstätigkeit künftig verbessert werden kann. Darüber hi-
naus wird auf der Grundlage der vereinbarten ergänzenden
Unterstützung der Umsetzung in gemeinsamer sozialer Ver-
antwortung eine Annäherung der tatsächlichen Gleichstel-
lung von behinderten Frauen bei der Teilhabe am Arbeits-
leben erreicht werden können.
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